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> 1  Einführung

Überlebende des Rana-Plaza-Fabrikeinsturzes in Bangla-
desh, Foto: Sarah-Jane Saltmarsh/ILO/Flickr.com

1	 Einführung

Als die Internationale Arbeitsorganisation (ILO – In-
ternational Labour Organisation) vor fast 100 Jahren 
gegründet wurde, lag die Welt in Schutt und Asche. 
Der Große Krieg, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
in der Rückschau „Erster Weltkrieg“ genannt wurde, 
war gerade zu Ende. Die Erkenntnis, „dass dauerhafter 
Friede von der Schaffung von sozialer Gerechtigkeit 
abhängt“ (IAA 2014: 5), hat in den leidvollen Kriegs-
erfahrungen, aber auch in den ausbeuterischen Ar-
beitsbedingungen und sozialen Verwerfungen des 19. 
Jahrhunderts ihren Ursprung. Sie führte zur Gründung 
der Internationalen Arbeitsorganisation, die erstmals 
Arbeits- und Sozialrechte im Völkerrecht verankern 
sollte. Mit der ILO sollten Rahmenbedingungen für 
menschenwürdige Arbeit geschaffen, die Arbeits- und 
Lebensbedingungen aller Menschen verbessert und so 
der Weltfrieden gesichert werden (vgl. DGVN 2016: 2).
 
Schaut man sich die Jahrzehnte nach Gründung der 
ILO im Jahr 1919 und die Realität der globalisierten Ar-
beitswelt heute an, dann könnte man sagen: „Mission 
gescheitert!“. Ein Zweiter Weltkrieg folgte auf den ers-
ten großen Krieg des 20. Jahrhunderts, zahllose weitere 
Kriege prägen das Weltgeschehen bis heute. Und auch 
die Arbeitswelt ist weit davon entfernt, Sicherheit und 
Wohlstand für alle Beschäftigten weltweit zu garan-
tieren: Global müssen mehr als 830 Mio. Männer und 
Frauen mit weniger als 2 US-Dollar am Tag auskom-
men, 1,5 Mrd. Menschen arbeiten in unsicheren (pre-
kären bzw. informellen) Beschäftigungsverhältnissen. 
Jeden Tag sterben 6.400 Menschen bei Arbeitsunfällen 
(vgl. DGVN 2016: 1). Sozialer Schutz ist zudem nur für 
27 % der Weltbevölkerung in einem ausreichenden 
Maße zugänglich (vgl. ILO 2015: 6). Aus diesen wenigen 
Zahlen wird schon deutlich, dass bei weitem nicht jede 
Arbeit eine gute Arbeit ist.

Auch wenn es im Rückblick in vielen Ländern arbeits-
rechtliche Fortschritte gab, drängt sich die Frage auf: 
Ist die ILO angesichts dieser verheerenden Bilanz als ge-
scheitert zu betrachten? Wozu braucht die Welt, brau-

chen die arbeitenden Menschen eine Organisation, die 
zwar auf internationaler Ebene Normen setzt, diese in 
hundert Jahren unermüdlichen Engagements aber 
höchstens für einen Bruchteil der Beschäftigten umset-
zen konnte? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt 
der vorliegenden Studie, die dennoch in der Überzeu-
gung geschrieben wird, dass eine internationale Rege-
lungsinstanz wie die ILO nötiger ist denn je: Auf wel-
cher Ebene könnte sonst internationales Arbeitsrecht 
unter Beteiligung der zentralen Interessensgruppen 
der Arbeitgeberseite (Kapital) und Arbeitnehmerseite 
(Arbeit) entwickelt werden? Wo sonst sind Gewerk-
schaften in vergleichbarer Weise involviert in die in-
ternationale Normensetzung und -kontrolle? Und wo 
sonst wird in einem Meer ansonsten „freiwilliger Un-
ternehmensverantwortung“ noch verbindliches Recht 
für globale Wirtschaftsprobleme geschaffen?

„Als älteste Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen strebt die ILO mit ihrer Agenda für menschenwür-

Der Weltfriede kann auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden. 

Nun bestehen aber Arbeitsbedingungen, die für eine große Anzahl von Menschen 

mit so viel Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen verbunden sind, dass 

eine Unzufriedenheit entsteht, die den Weltfrieden und die Welteintracht gefährdet. 

Eine Verbesserung dieser Bedingungen ist dringend erforderlich.

aus: Präambel der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation (1919)
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Industrialisierung in der Textilindustrie, Foto: Michael Cole-
man/Flickr.com

1	Für kritische und konstruktive Kommentare zur ersten Fassung dieser Studie 
bedanke ich mich bei Tandiwe Groß, Hildegard Hagemann, Friedel Hütz-
Adams, Ingeborg Wick, Bodo Zeuner und Reingard Zimmer.

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO

dige Arbeit (Decent Work Agenda, 1999) vier Ziele an: 
die Umsetzung der Kernarbeitsnormen, die Schaffung 
von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen mit aus-
reichendem Einkommen sowie die Stärkung der sozia-
len Sicherheit und des Dialogs zwischen den Sozialpart-
nern.“ (DGVN 2016: 2)

Mit welchen Schwerpunkten, Strukturen und Instru-
menten die ILO diese Ziele erreichen will, ist Thema 
der drei zentralen Kapitel dieser Studie. Sie können je-
weils für sich gelesen werden. Denen, die die ILO nicht 
kennen, bieten sie eine Einführung. Denen, die sich in 
ihrer Arbeit bzw. ihrem Engagement immer wieder 
auf die Kernarbeitsnormen beziehen, darüber hinaus 
aber nicht viel über die ILO wissen, bieten sie hilfreiche 
Hintergrundinformationen. Und für die schließlich, 
die die ILO gut kennen, bilden hoffentlich zumindest 
die im Schlusskapitel enthaltenen Einschätzungen, aus 
der Perspektive einer zu Arbeits- und Sozialstandards 
tätigen Nichtregierungsorganisation formuliert, eine 
interessante Lektüre.

Mit der vorliegenden Studie1 veröffentlicht SÜDWIND 
den ersten und einleitenden Baustein einer sechsteili-
gen Reihe zur ILO. Alle sechs Publikationen erscheinen 
bis Ende des Jahres 2018. Nach der hiermit vorgelegten 
Einführung zur ILO vertiefen die nachfolgenden Publi-
kationen einzelne Schwerpunktthemen und deren Be-
deutung für die ILO. Zu diesen gehören 

l	 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivver-
handlungen

l	 Existenzsichernde Löhne
l	 Informeller Sektor und Heimarbeit
l	 Saison- und Wanderarbeit

Jede dieser auf einzelne ILO-Übereinkommen kon-
zentrierten Studien wird arbeitsbezogene Probleme 
aufgreifen, die hier nur angerissen werden können: 
So arbeiten beispielsweise weltweit vor allem Frau-
en informell, was nichts anderes als ungesicherte, 
ungeschützte Arbeit bedeutet. Die ILO hat sich über 
Jahrzehnte fast ausschließlich mit internationalen Re-
gelungen von formellen Arbeitsverhältnissen beschäf-
tigt. Erst seit den 1970er Jahren begann sie allmählich, 
den Blick auch auf den informellen Sektor zu richten (s. 
Zeittafel Kapitel 2.3). Die Übereinkommen zur Heim-
arbeit (Nr. 177) und zur menschenwürdigen Arbeit für 
Hausangestellte (Nr. 189) aus den Jahren 1996 bzw. 
2011 sind zwei Beispiele für die jüngeren Bemühungen 
der ILO, internationale Standards für den informellen 
Sektor zu schaffen.

Die abschließende sechste Publikation wird Stimmen 
von ExpertInnen enthalten, die ihre Wünsche für die 
Zukunft der ILO formulieren. Sie erscheint im letzten 
Quartal 2018 - kurz vor dem 100. „Lebensjahr“ der ILO, 
das im Jahr 2019 begangen wird.

2	 Soziale Gerechtigkeit – die Mission der ILO

In den Jahrzehnten, bevor die ILO gegründet wurde, 
wälzte der Prozess der Industrialisierung die Arbeits- 
und Produktionsverhältnisse in Europa und in den USA 
um: Abhängige Lohnarbeit in der Industrie setzte sich, 
beginnend mit der Textilindustrie, als zentrale Form 
der Arbeit und der Existenzsicherung durch. Arbeit 
(oder besser gesagt: die Arbeitskraft) wurde zur Ware. 
Was so neutral klingt, ging mit enormen Missständen 
und massiver Ausbeutung der ArbeiterInnen einher. 

Ansätze zur Verbesserung sozialer Missstände durch 
private, kollektive oder nationalstaatliche Akteure 
wiesen wegen der wachsenden internationalen Kon-
kurrenz nur geringe Erfolge auf. Die Erfahrung des 
Ersten Weltkriegs führte schließlich zur Gründung der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der die National-
staaten als Mitglied beitreten konnten und die inter-
national zu sozialer Gerechtigkeit beitragen sollte. Der 
folgende historische Rückblick vermittelt einen (gro-
ben) Überblick über das erste Jahrhundert der ILO.
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Lohndruck und Ausbeutung bewirkten immer wie-
der neu aufbrechende Proteste der Beschäftigten und 
führten zur Gründung von Gewerkschaften und zur 
Entstehung einer international organisierten Arbeiter-
bewegung. Der politische Druck dieser Bewegung trug 
ebenso dazu bei, dass Arbeitsrechte und Arbeitsschutz 
zu zentralen politischen Themen der Jahre vor dem 
Ersten Weltkrieg wurden, wie das politische Interesse 
der damaligen Regierungen, durch soziale Verbes-
serungen ihre eigene Herrschaft zu stabilisieren (vgl. 
GTB 1991: 10ff.; Demele 2013: 38). Die zahlreichen Ar-
beitsschutzkonferenzen seit Beginn der 1890er Jahre 
zeigen aber, dass die Frage, mit welcher rechtlichen 
Verbindlichkeit und wie umfassend der Schutz von 
Beschäftigten umgesetzt werden sollte, heiß umstrit-
ten war. Darin liegt eine unverkennbare Parallele zur 
heutigen Debatte um gesetzliche Verbindlichkeit für 
Arbeits- und Sozialstandards in internationalen Wert-
schöpfungsketten. Die Diskussionen, die zur Gründung 
der ILO führten, sind also nach wie vor hochaktuell. 

Einige Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs war der 
britische Vorschlag, ein ständiges Kontrollgremium 
einzurichten, welches „die Umsetzung internationa-
ler Konventionen zur Sozialpolitik in nationales Recht 
überwachen und auswerten sollte“ (Viehweger 2013: 
24), am Widerstand Belgiens, des Deutschen Reiches 
und Österreich-Ungarns gescheitert. Mit der russischen 
Oktoberrevolution von 1917 und der wachsenden 
Furcht der anderen europäischen Regierungen vor Re-

Noch bevor der Prozess der Industrialisierung den eu-
ropäischen Kontinent erreichte, wälzte er die Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse auf der britischen Insel um: 
Insbesondere die miserablen Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten in den Industriebezirken 
der boomenden Textil-Metropole Manchester prägten 
den Begriff des „Manchester-Kapitalismus“, der u.a. 
von Friedrich Engels in seiner Schrift „Die Lage der ar-
beitenden Klasse in England“ als „sozialer Krieg“ ein-
drücklich beschrieben worden ist (Engels 1845:24). In 
der Folge setzten sich auch auf dem europäischen Fest-
land industrielle Beschäftigungsformen durch, die de-
nen in Manchester glichen: So arbeiteten zum Beispiel 
die TextilarbeiterInnen in der Mönchengladbacher 
Baumwollindustrie, dem sog. niederrheinischen Man-
chester, 14-16 Stunden täglich. Die Löhne der Frauen 
lagen deutlich unter den Löhnen der Männer, welche 
schon nicht zum Leben reichten. Die Arbeitsumgebung 
war aufgrund der Staubbelastung, der hohen Feuch-
tigkeit und der Gefährdung durch giftige Chemikali-
en extrem ungesund. Berufsbedingte Erkrankungen 
wie Schwindsucht und Unterleibsentzündungen, Ar-
beitsunfälle, aber auch die Lärmbelästigung und die 
monotonen Tätigkeiten belasteten die Gesundheit der 
Beschäftigten erheblich. Da viele Beschäftigte für die 
Arbeit aus den ländlichen Regionen in die Stadt gezo-
gen waren, dort aber keine bezahlbaren Unterkünfte 
fanden, war auch das Schlafen ‚in der Wolle‘, also in 
den Fabrikräumen, in der niederrheinischen Textilin-
dustrie weit verbreitet (vgl. Ferenschild 1994: 30ff.).

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO

> 2.1 Die Vorgeschichte

1890	 Erste Staatenkonferenz zu Internationalem Arbeitsschutz in Berlin; 

1897	 Privat organisierte Arbeitsschutzkonferenzen in Zürich und Brüssel; 

1900	 Staatenkonferenz zum Internationalen Arbeitsschutz in Paris; 

1901	 Gründung der IVGA, der Internationalen Vereinigung für Gesetzlichen Arbeitsschutz mit Sitz 
	 in Basel; 

1905/06	 Weitere Staatenkonferenzen in Bern, in deren Verlauf insbesondere die Verwendung weißen 		
	 Phosphors in der Zündstoffindustrie sowie die Nachtarbeit von Frauen in der Industrie 
	 verboten wurde; 

1916	 Gewerkschaftstreffen auf Seiten der Entente in Leeds, das eine Parallelität von Friedens- und 		
	 Arbeiterkonferenz und ein Internationales Arbeitsamt am Ende des Krieges forderte;
 
1917	 Gewerkschaftstreffen der Mittelmächte und neutralen Staaten in Bern zur Gestaltung der 		
	 sozialen Nachkriegsordnung 
	
(nach:  Viehweger 2013: 17ff.)

ZEITTAFEL
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Delegierte der ersten Sitzung der Internationalen Arbeits-
konferenz, Washington DC, USA, 1919, Foto: ILO/Flickr.com 

volutionen wuchs in den letzten Kriegsjahren aber die 
Bereitschaft für die Thematisierung von Arbeitsschutz 
und Arbeitsrechten in den Friedensverhandlungen. 
Für die Gründung einer internationalen Struktur, die 
verbindliches internationales Arbeitsrecht formulierte, 
war damit der Boden bereitet. 

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO

1919	 Der Friedensvertrag von Versailles wird unterzeichnet, dessen Teil XIII die Verfassung der ILO ist. Die ILO 	
	 ist eine ständige Einrichtung des neu geschaffenen Völkerbundes.
	 Im Oktober / November findet die 1. Sitzung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK) in Washington / 	
	 USA statt.

	 Das Übereinkommen über die Begrenzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf acht Stunden 	
	 täglich und achtundvierzig Stunden wöchentlich (Nr. 1) wird angenommen.

	 Deutschland tritt der ILO bei.

1926	 Das Aufsichtssystem wird durch „Gründung des Sachverständigenausschuss für die Durchführung der 	
	 Übereinkommen und Empfehlungen“ und des „Konferenzausschusses für die Durchführung der  
	 Normen“ ausgebaut.

1928	 Das Übereinkommen über die Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen (Nr. 26) 	
	 wird angenommen.

1930	 Das Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Nr. 29) wird angenommen.

1933	 Deutschland sendet einen Nazi-Gewerkschafter zur IAK; nach Anfechtungen verlässt er die Konferenz.

1934	 Die USA und die UdSSR treten der ILO bei.

1935	 Deutschland tritt aus der ILO aus.

(Quelle: Rodgers u.a. 2009)

Krieg und Revolution bildeten also die ausschlagge-
benden Anreize für die Gründung der ILO – so formu-
liert es die ILO in ihrer historischen Rückschau zum 
90-jährigen Bestehen selbst (vgl. Rodgers u.a. 2009: 2). 

> 2.2 Von der Gründung bis zum zweiten Weltkrieg

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte die 1919 ge-
gründete ILO ein Novum dar: Mit ihr wurde erstmals 
allgemein anerkannt, dass sozialpolitische und arbeits-
rechtliche Fragen nicht nur innenpolitische, sondern 
internationale Fragen sind und dementsprechend in-
ternationaler Lösungsansätze bedürfen. Die Gründung 
der ILO ist also ein wichtiger Meilenstein in der Formu-
lierung und Umsetzung internationalen Arbeitsrechts. 

Doch bereits die Geburtsstunde der Internationalen 
Arbeitsorganisation wurde von einem für die Gewerk-
schaftsseite schmerzlichen Kompromiss geprägt: Die 
am Gründungsprozess beteiligten Gewerkschaften 
wollten die neu zu gründende Organisation mit einer 
Autorität ausstatten, die ihr die Durchsetzung ihrer 
Normen in den Mitgliedsstaaten erlaubt hätte. Die 
schließlich verabschiedete Struktur sah allerdings nicht 
so weitgehende Kompetenzen für die ILO vor. Stattdes-

sen erhielten nationale Interessen insofern Vorrang, 
als den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit blieb, über 
den Prozess nationaler Ratifikationen jede ILO-Norm 
einzeln anzunehmen oder abzulehnen (vgl. DGB 2005: 
o.p.; Viehweger 2013: 7). 

ZEITTAFEL
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Der Friedensvertrag von Versailles bestimmte die Agenda 
der ILO mit, Foto: Ashwin Kumar/Flickr.com 

Auch wenn aus heutiger Sicht diese Grundsätze für die 
damalige Zeit progressiv erscheinen mögen, so blieben 
sie doch deutlich hinter den Forderungen der Gewerk-
schaften zurück, die das Streikrecht explizit als einen 
der Grundsätze genannt haben wollten. Art. 427 be-
nennt als zweiten Grundsatz aber lediglich das Recht 
von ArbeitnehmerInnen wie ArbeitgeberInnen, sich 
zusammenzuschließen – sofern der Zusammenschluss 
gesetzeskonforme Zwecke verfolgt, das Streikrecht 
wird nicht explizit erwähnt (vgl. DGB 2016: 2).

Die neun ILO-Grundsätze aus Art. 427 finden sich so-
wohl in den Übereinkommen wieder, die in den Jah-
ren bis zum Zweiten Weltkrieg verabschiedet wurden 
(Auswahl s. Zeittafel), als auch im Ausbau des Aufsichts-
systems, mit dem die Ratifizierung und Umsetzung 
der Übereinkommen durch die Mitgliedsstaaten über-
wacht und unterstützt wird. Die jährlich tagende Inter-
nationale Arbeitskonferenz (IAK) nahm bis zum Jahr 
1939 insgesamt 68 Übereinkommen an, von denen ein 
Übereinkommen (Nr. 29) zu den seit 1998 so genann-
ten Kernarbeitsnormen gehört, während die übrigen 
67 Übereinkommen zu den technischen Übereinkom-
men zählen. Außerdem sprach die IAK 66 Empfehlun-
gen aus, die ebenfalls Teil des internationalen Arbeits-
rechts sind und wichtige Leitlinien für die nationale 
Politik sowie für die Auslegung des Arbeitsrechts durch 
nationale Gerichte bieten (s. auch Kap. 4).

Dass die ILO also von Beginn an einerseits der Versuch 
war, eine Struktur für internationale Gesetzgebung zu 
schaffen, andererseits ihre Kompetenz zur Durchset-
zung ihres Rechts auf nationaler Ebene beschnitten 
wurde, verweist auf ein Grunddilemma, das die Hand-
lungsmacht der ILO bis heute massiv beeinflusst: Statt 
gesetzgeberischer hat sie nur „quasi-gesetzgeberische“ 
Macht (DGB 2005: o.p.). Laut Präambel der ILO-Ver-
fassung soll sie durch mehr soziale Gerechtigkeit den 
Weltfrieden stärken und durch internationale Einfüh-
rung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen den 
Unterbietungswettlauf zwischen Staaten und Unter-
nehmen verhindern (vgl. ILO 2003: 7). Dass der ILO aber 
keine Durchgriffsrechte auf staatlicher Ebene gegeben 
wurden, schränkte ihre Möglichkeiten zur Umsetzung 
ihrer wesentlichen Ziele von vorneherein ein.

Neben dieser Strukturfrage wurde die Agenda der ILO 
in den ersten Jahren nach ihrer Gründung von der Um-
setzung der neun Grundsätze bestimmt, die in Art. 427 
des Friedensvertrags von Versailles formuliert wurden:

1. Arbeit darf nicht lediglich als Ware oder Handelsge-
genstand angesehen werden.

2. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber haben 
das Recht, sich (zu gesetzeskonformen Zwecken) zu-
sammenzuschließen.

3. Der Lohn, mit dem die Beschäftigten entgolten wer-
den, muss ihnen „eine nach der Auffassung ihrer Zeit 
und ihres Landes angemessene Lebensführung“ er-
möglichen.

4.	 Der Achtstundentag oder die 48-Stunden-Woche 
sollen überall da angenommen werden, wo sie noch 
nicht erreicht sind.

5. Eine wöchentliche Arbeitsruhe von mindestens 24 
Stunden, die nach Möglichkeit immer den Sonntag 
einschließt, soll erreicht werden.

6. Kinderarbeit soll beseitigt werden und die Arbeit Ju-
gendlicher soll weder Ausbildung noch die weitere 
körperliche Entwicklung verhindern bzw. beein-
trächtigen.

7. Für gleiche Arbeit soll gleicher Lohn ohne Unter-
schied des Geschlechts gezahlt werden.

8.	 Allen Beschäftigten, die sich legal im Land aufhalten, 
ist eine gerechte wirtschaftliche Behandlung zuzusi-
chern.

9. Jeder Mitgliedsstaat soll einen Aufsichtsdienst (unter 
Beteiligung von Frauen) einrichten, um die Durch-
führung der Gesetze und Vorschriften für den Arbei-
terschutz sicherzustellen.

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO
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> 2.3 Vom Zweiten Weltkrieg bis 1989

1944	 Die Erklärung von Philadelphia wird angenommen.

1946	 Die ILO wird die erste Sonderorganisation der Vereinten Nationen. 

	 Die Erklärung von Philadelphia wird Teil der UN-Verfassung.

1948	 Das Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts (Nr. 87) wird 	
	 angenommen.

1949	 Das Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu 	
	 Kollektivverhandlungen (Nr. 98) wird angenommen.

1951	 Das Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für 	
	 gleichwertige Arbeit (Nr. 100) wird angenommen.

	 Der ILO-Verwaltungsrat gründet zur Stärkung des Aufsichts- und Beschwerdesystems einen „Ausschuss 	
	 zur Vereinigungsfreiheit“, das Committee on Freedom of Association (CFA).

	 Deutschland (BRD) tritt erneut der ILO bei.

1954	 Die Sowjetunion (UdSSR), die 1940 ausgeschlossen worden war, wird erneut Mitglied der ILO.

1957	 Das Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105) wird angenommen.

1958	 Das Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (Nr. 111) wird angenommen. 

1959	 Der Sachverständigenausschuss erkennt erstmals das Streikrecht an. Die Aufsichtsgremien der ILO 	
	 stellten diese Auslegung in den folgenden Jahrzehnten nicht in Frage. 

1969	 Die ILO erhält anlässlich ihres 50. Jahrestages den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen, Sozial- und 	
	 Friedensordnung zu verknüpfen.

1972	 Erstmalige Befassung der Internationalen Arbeitskonferenz mit der informellen Wirtschaft am Beispiel 	
	 Kenia

1973	 Das Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Nr. 138) wird  
	 angenommen.

	 Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) tritt der UN und der ILO bei.

1984	 Die ILO gibt den ersten Weltarbeitsbericht (World of Work Report) heraus, der seit 2015 ersetzt  
	 wurde durch den Bericht über globale Beschäftigung und soziale Entwicklung (WESO - World
	 Employment and Social Outlook).

(Quellen: Bangasser 2000; DGB 2017; Rodgers u.a. 2009)

Die ILO erhält 1969 anlässlich ihres 50. Jahrestages den 
Friedensnobelpreis, Foto: ILO/Flickr.com

Nach dem Zweiten Weltkrieg prägten die Auswirkun-
gen der Entkolonialisierung und des Kalten Krieges die 
Arbeit der ILO: Durch die Befreiung vieler Kolonialge-
biete entstanden in den 1950er und 1960er Jahren neue 
Staaten, die neben anderen internationalen Organisa-
tionen auch der ILO beitraten – mit der Folge, dass sich 
die Anzahl der ILO-Mitglieder bis zum Jahr 1970 ver-
doppelte (vgl. Demele 2013: 39). Die Systemkonkurrenz 
zwischen den kapitalistischen Staaten, angeführt von 
den USA, und den sozialistischen Staaten, angeführt 
von der im Jahr 1954 erneut der ILO beigetretenen So-
wjetunion, trug entscheidend dazu bei, dass zahlreiche 

ZEITTAFEL

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO
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236). Im Jahr 1980 erlangte das ILO-Übereinkommen 
Nr. 87 eine große Bedeutung in der Auseinanderset-
zung zwischen den ArbeiterInnen der Danziger Werft, 
die für ihr Recht streikten, eine Gewerkschaft gründen 
zu dürfen, und der sozialistischen Regierung Polens, 
die dieses Recht verweigerte, obwohl Polen das ILO-
Übereinkommen Nr. 87 im Jahr 1957 ratifiziert hatte. 
Die ILO unterstützte in dieser Auseinandersetzung die 
WerftarbeiterInnen und ihre unabhängige Gewerk-
schaft Solidarnosc (vgl. Demele 2013: 39f.).

Die Internationale Arbeitskonferenz (IAK) nahm zwi-
schen dem Zweiten Weltkrieg und dem Jahr 1989 
insgesamt 102 Übereinkommen an, von denen sechs 
Übereinkommen (Nr. 87, 98, 100, 105, 111 und 138) zu 
den seit 1998 so genannten Kernarbeitsnormen gehö-
ren und vier weitere die sog. prioritären oder Gover-
nance-Übereinkommen sind (Nr. 81, 122, 129 und 144). 
Die übrigen 92 Übereinkommen zählen zu den techni-
schen Übereinkommen. Außerdem sprach die IAK 110 
Empfehlungen aus (s. auch Kap. 4).

Arbeitsrechte in Form von ILO-Übereinkommen, also 
mit einem hohen Verbindlichkeitsgrad, von der IAK 
angenommen werden konnten. Wahrscheinlich wäre 
ohne diese Systemkonkurrenz die Annahme der beiden 
Übereinkommen zu Gewerkschaftsfreiheit und Kollek-
tivverhandlungen (Nr. 87 u. 98) in den Jahren 1948 und 
1949 nicht erfolgt. Sie können als wichtige Instrumen-
te zur Attraktivitätssteigerung des westlich-kapitalisti-
schen Modells interpretiert werden (vgl. Hoffer 2014: 

Der Gründer der Solidarnosc-Bewegung Lech 
Wałęsa beim Arbeitsstreik im September 1980, 
Foto: Wikimedia Commons

> 2.4 Die ILO nach 1989

1992	 Das internationale ILO-Programm zur Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC) beginnt.

1995	 Der erste Weltbeschäftigungsbericht (World Employment Report) erscheint.

1996	 Das Übereinkommen über Heimarbeit (Nr. 177) wird angenommen.

1998	 Die „Erklärung über die Fundamentalen Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ wird angenommen. Sie 	
	 erklärt acht fundamentale Übereinkommen zu den sog. Kernarbeitsnormen.

1999	 Das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten 	
	 Formen der Kinderarbeit (Nr. 182) wird angenommen. 

	 Generaldirektor Juan Somavia legt mit der Agenda für menschenwürdige Arbeit eine Programmatik vor, 	
	 die die Arbeit der ILO bis zum Jahr 2015 und darüber hinaus prägt.

2002	 Das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten 	
	 Formen der Kinderarbeit (Nr. 182) ist von mehr als 100 Staaten ratifiziert. Dies ist der schnellste 
	 Ratifizierungsprozess in der Geschichte der ILO.

2008	 Die „Erklärung über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung“ wird angenommen.

	 Der erste Weltlohnbericht (Global Wage Report) erscheint und wird in den kommenden Jahren im  
	 Zweijahresrhythmus veröffentlicht.

2011	 Das Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte (Nr. 189) wird angenommen. 

ZEITTAFEL

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO
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Schaut man sich die letzten knapp 30 Jahre seit Ende 
des Kalten Krieges an, so lässt sich allein an der Zahl der 
in diesem Zeitraum angenommenen Übereinkommen 
und Empfehlungen eine Veränderung feststellen: Sie 
hat sich nämlich drastisch reduziert. Die jährlich ta-
gende Internationale Arbeitskonferenz (IAK) nahm seit 
dem Jahr 1990 insgesamt 20 Übereinkommen an, von 
denen ein Übereinkommen (Nr. 182; Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit) zu den seit 1998 
so genannten Kernarbeitsnormen gehört, während die 
übrigen 19 Übereinkommen zu den technischen Über-
einkommen zählen. Außerdem nahm die IAK 28 Emp-
fehlungen an (s. auch Kap. 4). 

An den Diskussionen um zwei bereits vor 1989 ange-
nommene Übereinkommen lässt sich die Veränderung 
auch inhaltlich verdeutlichen: Das Übereinkommen 
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber (Nr. 158) aus dem Jahr 1982 und die 
Kernarbeitsnorm zur Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrechtes (Nr. 87) von 1948.

2.4.1 Nr. 158: Warum nicht einfach kündigen?

Das Übereinkommen über die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses durch den Arbeitgeber (Nr. 158) formu-
liert grundlegende Prinzipien, die Beschäftigte vor un-
gerechtfertigten Entlassungen schützen sollen (vgl. zu 
diesem Absatz Lörcher 2011: 1f.):

2012	 Die Arbeitgeberseite in der ILO stellt das Streikrecht und das Mandat des Sachverständigenausschusses 	
	 in Frage. In den Folgejahren eskaliert die Auseinandersetzung.

2015	 Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der ILO geben eine gemeinsame Stellungnahme zum Streikrecht ab.

	 Die Empfehlung betreffend den Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft (Nr. 204) wird 	
	 angenommen.

	 Die ILO begrüßt die neue Nachhaltigkeitsagenda (Agenda 2030) der UN, die als 8. Nachhaltigkeitsziel 	
	 die Förderung von dauerhaftem, inklusivem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, produktiver 

	 Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Alle aufnimmt.

2016	 Die Internationale Arbeitskonferenz diskutiert zum ersten Mal in der Geschichte der ILO das Thema 	
	 menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten in Form einer allgemeinen Aussprache.

2017	 Die 106. Internationale Arbeitskonferenz tagt vom 05.-16. Juni in Genf und beschäftigt sich u.a. in einer 	
	 generellen Diskussion mit Arbeitsmigration.

	

(Quellen: Demele 2013; ILO; Rodgers u.a. 2009)

l	 Im Fall einer Entlassung muss der Arbeitgeber einen 
triftigen Grund für die Entlassung nennen (Art. 4).

l	 Nicht als triftige Gründe gelten gewerkschaftliche 
Betätigung, Beteiligung an einer Klage oder Be-
schwerde gegen den Arbeitgeber, Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Religion, Schwangerschaft etc. (Art. 5) 
oder vorübergehende Abwesenheit vom Arbeits-
platz aufgrund von Krankheit oder Unfall (Art. 6). 

l	 Wird dem / der Beschäftigten mit Bezug auf seine / 
ihre Eignung oder Leistung gekündigt, so muss ihm 
/ ihr die Möglichkeit gegeben werden, sich zur Wehr 
zu setzen (Art. 7) und in einer angemessenen Frist 
auch zu klagen (Art. 8). 

l	 Der oder die Gekündigte hat Anspruch auf eine an-
gemessene Kündigungsfrist oder eine Entschädi-
gung (Art. 11). 

l	 Bei Kündigungen im Zuge von Umstrukturierungen 
muss der Arbeitgeber die betriebliche Interessenver-
tretung informieren (Art. 13).

Nach seiner Annahme im Jahr 1982 trat das Überein-
kommen im Jahr 1985 in Kraft. Bis heute ist es lediglich 
von 36 Mitgliedsstaaten ratifiziert worden.2 Während 
die Arbeitgebergruppe in der ILO noch im Jahr 1987 da-
mit einverstanden war, dem Übereinkommen Priorität 

2	Deutschland hat das Abkommen nicht ratifiziert.

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO
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beizumessen, änderte sie ihr Verhalten nach dem Ende 
des Kalten Krieges drastisch: Im Jahr 1995 bezeichnete 
sie das Übereinkommen als veraltet (vgl. Lörcher 2011: 
a.a.O.). Im Jahr 2011 votierte sie gar für eine Aufkündi-
gung des Übereinkommens (vgl. ILC 2011: 15). 

Obwohl die Staaten im Ratifizierungsprozess bestimm-
te Berufsgruppen und Beschäftigungsformen (wie z.B. 
Vertragsarbeit oder Saisonarbeit) innerhalb des ersten 
Jahres nach Ratifizierung vom Übereinkommen aus-
nehmen dürfen, passen aus Sicht der Arbeitgebergrup-
pe die Bestimmungen des Übereinkommens nicht in 
ein wirtschaftliches Umfeld, das zunehmende Flexibi-
lität erfordere. Die Klagemöglichkeiten der Beschäf-
tigten behagen ihnen ebenfalls nicht. Und schließlich 
vertritt die Arbeitgebergruppe die Auffassung, dass die 
Aufsichtsmechanismen der ILO bei der Überprüfung 
der Umsetzung des Übereinkommens die Bedürfnisse 
der ArbeitgeberInnen nicht genügend „berücksichti-
gen“ (vgl. Lörcher 2011: 2). 

Der in den Beratungen des Jahres 2011 geäußerte 
Wunsch der Arbeitgebergruppe, dieses Übereinkom-
men zu kündigen oder aufzuheben, richtet sich also 
nicht nur gegen die Inhalte dieses Übereinkommens, 
sondern in gleicher Weise gegen das Aufsichtssystem 
der ILO. Er ist auch kein punktueller Versuch der Schwä-
chung eines speziellen Übereinkommens. Vielmehr ist 
die massive Infragestellung von Übereinkommen Nr. 
158 durch die Arbeitgeberseite im Kontext ihrer zöger-
lichen Haltung, neuen Übereinkommen zuzustimmen, 
und ihres Angriffs auf das Streikrecht zu verstehen.

2.4.2 Nr. 87: Der Angriff auf das Streikrecht

Vergleichbar der Kritik der Arbeitgebergruppe am 
Übereinkommen Nr. 158 in Verbindung mit der Kri-
tik am Aufsichtsmechanismus der ILO eskalierte im 
Jahr 2012 ein Konflikt um das Streikrecht und seine 
Verankerung in Übereinkommen Nr. 87. Die Arbeitge-
bergruppe übte in den ILO-Verhandlungen des Jahres 
2012 überraschend deutlich Kritik am Übereinkom-
men über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz 
des Vereinigungsrechtes (Nr. 87). Diese Kritik besteht 
aus einer inhaltlichen und einer strukturellen Kom-
ponente: Die ArbeitgeberInnen lehnen inhaltlich die 
Interpretation ab, Übereinkommen Nr. 87 enthalte ein 
Streikrecht. Strukturell stellen sie die Kompetenz des 
ILO-Aufsichtsmechanismus, insbesondere des Sachver-
ständigenausschusses, infrage, die ILO-Übereinkom-
men interpretieren zu können. 

Das Übereinkommen Nr. 87 gehört zu den acht Kern-
arbeitsnormen. Es regelt in mehreren Artikeln u.a. das 
Recht der ArbeitgeberInnen und der ArbeitnehmerIn-
nen, sich zu organisieren (Art. 2) und sich auf nationa-
ler und internationaler Ebene zu Verbänden zusam-

menzuschließen (Art. 5). Obwohl im Text nicht explizit 
von einem Streikrecht die Rede ist, stützt sich die Aus-
legung, dass diese Konvention implizit ein Streikrecht 
beinhaltet, auf Artikel 3 des Übereinkommens Nr. 87, 
der im Wortlaut heißt:

„1. Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Ar-
beitgeber haben das Recht, sich Satzungen und 
Geschäftsordnungen zu geben, ihre Vertreter frei 
zu wählen, ihre Geschäftsführung und Tätigkeit zu 
regeln und ihr Programm aufzustellen.

2. Die Behörden haben sich jedes Eingriffes zu enthal-
ten, der geeignet wäre, dieses Recht zu beschränken 
oder dessen rechtmäßige Ausübung zu behindern.“

Die gängige Rechtsinterpretation dieses Artikels, die 
sich durch die Gründungs- und Grundlagendokumen-
te der ILO ebenso zieht wie durch die Einzelfall-Recht-
sprechung des 1951 gegründeten ILO-Ausschusses für 
Vereinigungsfreiheit sowie der anderen relevanten 
ILO-Organe, erkennt ausdrücklich an, dass Überein-
kommen Nr. 87 das Streikrecht beinhaltet. Dies bestä-
tigen auch die Aussagen zahlreicher RechtsexpertIn-
nen, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu 
der Konferenz „Zur Fundierung des Streikrechts im 
ILO-Normensystem“ im Frühjahr 2016 in Berlin einge-
laden hat (vgl. DGB 2016). Die Interpretation, dass Ver-
einigungsfreiheit und Streikrecht zusammengehören, 
ist auch über die ILO hinaus so verbreitet, dass durch-
aus von einem Völkergewohnheitsrecht gesprochen 
werden kann (vgl. Schubert 2017: 55). Die inhaltliche 
Begründung für diese Interpretation liegt in der struk-
turell schwächeren Position der Arbeitnehmerseite ge-
genüber der Arbeitgeberseite: das Streikrecht ist für die 
praktische Durchsetzung des Rechts auf Vereinigungs-
freiheit von ArbeitnehmerInnen notwendig.

Der Angriff der Arbeitgeberseite auf das Streikrecht 
kombiniert mit der Infragestellung der Kompetenz 
des Sachverständigenausschusses führen aus Gewerk-
schaftssicht wiederum dazu, dass die Handlungsfä-
higkeit der dreigliedrigen Struktur der ILO insgesamt 
zur Disposition stehe (vgl. DGB 2016: 3). Dass dieser 
Konflikt auch mit dem 2015 vereinbarten gemeinsa-
men „Schlichtungs“-Statement von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite noch nicht ausgestanden ist, zeigt 
die „Feststellung“ der Stellvertretenden Vorsitzenden 
der Arbeitgebergruppe im Konferenzausschuss, Sonja 
Regenbogen, bei der Sitzung des Sachverständigen-
ausschusses Ende 2016. Sie gab zu Protokoll, „dass der 
Sachverständigenausschuss bei der Prüfung des Über-
einkommens (Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit 
und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, das 
Streikrecht weiterhin in den Vordergrund stelle, trotz 
der eindeutig abweichenden Auffassungen im Konfe-
renzausschuss in dieser Frage. (…)“ (IAA 2017: 9).

> 2  Soziale Gerechtigkeit –  die Mission der ILO
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3.1.1. Mitglieder

Die ILO ist eine Mitgliedsorganisation. ILO-Mitglied 
können nur Staaten werden, aktuell zählt die ILO laut 
ihrer Website 187 Mitglieder. Alle Mitglieder verpflich-
ten sich mit ihrem Beitritt zur „Übernahme der sich aus 
der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisati-
on ergebenden Verpflichtungen“ (ILO 2003: 8). Zu die-
sen Verpflichtungen gehören – neben der Anpassung 

des nationalen Rechts und der faktischen Situation im 
Land an die ratifizierten ILO-Übereinkommen – insbe-
sondere jährliche Berichte, in denen das Mitglied sei-
ne Maßnahmen darlegt, mit denen es die ratifizierten 
Übereinkommen umsetzt. Die Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände können diese Regierungsberich-
te kommentieren, sowie unabhängig davon Kommen-
tare zur Umsetzung der ratifizierten Übereinkommen 
durch „ihre“ Regierung an das Internationale Arbeits-

Ohne diesen Konflikt hier weiter vertiefen zu können, 
macht dieser kurze Einblick doch schon deutlich, dass 

3	 Wie arbeitet die ILO?

Seit Gründung der ILO im Jahr 1919 haben die Mitglie-
der der ILO dieser eine umfangreiche Struktur gege-
ben, die einerseits die Formulierung und Abstimmung 
von Grundlagendokumenten, Übereinkommen und 
Empfehlungen regelt und andererseits deren Umset-
zung beaufsichtigt und zu ihr beiträgt. Außerdem ver-
fügt die ILO über ein breites Repertoire an Forschung 
und Berichterstattung zu arbeitsbezogenen Fragen. Ei-
nen Überblick über die zentralen Strukturen und Kom-
petenzen gibt dieses Kapitel. 

> 3.1 Mitglieder, Normensetzung und Verwaltung

Grundlegendes Prinzip der ILO ist die sog. Dreigliedrig-
keit, d.h. dass Gremien in der Regel aus den drei Akteurs-
gruppen Staaten, Arbeitgeber und Gewerkschaften be-
setzt werden. Bei den im Folgenden kurz vorgestellten 
Strukturen wird jeweils erläutert, wie diese sich aus den 
einzelnen Akteursgruppen zusammensetzen und über 
welche Kompetenzen die jeweilige Struktur verfügt.

INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION
Organe

Int. Arbeitskonferenz (IAK)
Legislative

Int. Arbeitsamt (IAA)
Operative

l	 Technische Zusammenarbeit
l	 Hilfe für Mitglieder
l	 Dokumentation
l	 Forschung
l	 Finhaltliche Vorbereitung 

der Konferenzen, Überein-
kommen und des Haushalts

l	 Übereinkommen und 
	 Empfehlungen
l	 Resolutionen
l	 Arbeitsprogramm
l	 Haushalt

Verwaltungsrat
Exekutive

l	 Koordination der ILO-
Aktivitäten

l	 RUmsetzung der 
	 Beschlüsse der IAK
l	 Beschwerdesystem

grundlegende Normen und Strukturen der ILO in der ak-
tuellen Phase gefährdet sind und auf dem Spiel stehen. 

> 3  Wie arbeitet die ILO?

Quelle: Eigene Darstellung nach: DGB (o.J.)
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Delegierten der Konferenz und können (mit Ausnah-
men) erst nach zweimaliger Beratung angenommen 
werden. Im Beratungsprozess entscheidet der jeweilige 
thematische Konferenzausschuss, ob es ein Thema als 
verbindliches Übereinkommen oder als Empfehlung 
zur Abstimmung stellt. 2. Die IAK überprüft die Umset-
zung der von den Mitgliedern ratifizierten ILO-Über-
einkommen (vgl. Deutscher Bundestag 2016: 4).

Zusammensetzung: Die IAK setzt sich aus jeweils vier 
Delegierten pro Mitgliedsstaat zusammen. Die Mit-
gliedsstaaten wiederum bilden ihre Delegationen aus 
zwei VertreterInnen des Staates und je eineR Vertre-
terIn der Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppe (vgl. 
ILO 2003: 9). Das bedeutet, dass alle stimmberechtig-
ten Mitglieder der IAK von den Regierungen der Mit-
gliedsstaaten bestimmt werden. Die Volksrepublik 
China entsendet dann beispielsweise einen Vertreter 
/ eine Vertreterin aus dem Allgemeinen Chinesischen 
Gewerkschaftsbund (ACFTU – All China Federation of 
Trade Unions), der von der internationalen Gewerk-
schaftsbewegung gar nicht als freie oder „echte“ Ge-
werkschaft anerkannt wird. Internationale Gewerk-
schaftsverbände wie zum Beispiel IndustriAll (oder 
internationale Arbeitgeberverbände) hingegen haben 
keine eigenständige Rolle in der IAK, kooperieren aber 
über ILO-Organe wie beispielsweise dem Büro für Ar-
beitnehmerfragen (ACTRAV) mit der ILO.

3.1.3. Verwaltungsrat (Governing Body) und Ge-
neraldirektor

Der Verwaltungsrat (engl.: Governing Body) ist das Ex-
ekutivorgan der ILO, trifft sich dreimal im Jahr (März, 
Juni, November) und leitet die ILO zwischen den jährli-
chen Sitzungen der IAK. Die Amtszeit des Verwaltungs-
rats beträgt drei Jahre. 

Eröffnungspanel der 106. Internationalen Arbeitskonferenz, 
Foto: Crozet/Pouteau/ILO/Flickr.com

amt schicken. Der Verwaltungsrat der ILO bestimmt die 
Form dieser Berichte (vgl. ILO 2003: 20).

Jeder Mitgliedsstaat kann frei entscheiden, welches 
Übereinkommen oder welche Empfehlung es rati-
fiziert. Dieses Freiwilligkeitsprinzip gilt auch dann, 
wenn die Delegation eines Mitgliedsstaates bei der 
Internationalen Arbeitskonferenz dem betreffenden 
Übereinkommen zugestimmt hat (vgl. Deutscher Bun-
destag 2016: 4f.). Das bedeutet konkret: Selbst, wenn 
alle (deutschen) Delegierten einem neuen ILO-Überein-
kommen zustimmen, ist die (deutsche) Legislative frei, 
dieses Übereinkommen zu ratifizieren oder eben nicht 
zu ratifizieren.

3.1.2. Die Internationale Arbeitskonferenz (IAK)

Im Mai bzw. Juni jeden Jahres kommt das oberste Or-
gan der ILO, die Internationale Arbeitskonferenz (IAK; 
engl.: International Labor Conference – ILC) am Sitz der 
ILO in Genf zusammen. Im Jahr 2017 tagte sie zum 106. 
Mal (05.-16. Juni). Die Konferenz wählt einen Vorstand, 
der aus einem Präsidenten und drei Vize-Präsidenten 
besteht, die aus verschiedenen Ländern kommen müs-
sen. Die drei Vize-Präsidentenposten werden aus den 
drei Lagern der Regierungsvertretungen, der Arbeitge-
bergruppe und der Arbeitnehmergruppe besetzt. 

Kompetenzen: Als oberstes Organ der ILO ist die IAK 
die Instanz, die das ILO-Recht setzt und seine Einhal-
tung überwacht: 1. Die IAK berät und verabschiedet 
Übereinkommen und Empfehlungen, aber auch Erklä-
rungen, Protokolle u.a.. Übereinkommen und Empfeh-
lungen benötigen eine Zweidrittelmehrheit unter den 

Der ILO-Verwaltungsrat hat Luc Cortebeek (Mitte), 
Präsident der Arbeitergruppe und Vizepräsident des IAO-
Leitungsgremiums als Vorsitzender für 2017-2018 bestimmt, 
Foto: Crozet/ILO/Flickr.com
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An der Spitze des Verwaltungsrats steht der Generaldi-
rektor. Seit dem Jahr 2012 ist dies der Brite Guy Ryder 
(im Foto auf Seite 14 links), der zuvor u.a. für den In-
ternationalen Bund Freier Gewerkschaften gearbeitet 
hat. Mit Juan Somavia, Generaldirektor von 1999-2012, 
hat erst ein einziger Vertreter aus dem Globalen Süden 
an der Spitze der Organisation gestanden. Bisher wa-
ren alle zehn Generaldirektoren in der ILO-Geschichte 
männlich (s. Kasten).

Die Generaldirektoren der ILO

Seit 2012 Guy Ryder, Großbritannien,
Politikwissenschaftler, 2006-2012 Generalsekretär 
des Internationalen Gewerkschaftsbundes

1999-2012 Juan Somavia, Chile
Akademiker und Botschafter Chiles bei den Verein-
ten Nationen

1989-1999 Michel Hansenne, Belgien
u.a. Arbeitsminister in Belgien, heute EU-Parla-
mentarier

1974-1989 Francis Blanchard, Frankreich
Internationaler Beamter in verschiedenen UN-Or-
ganisationen

1970-1973 Clarence Wilfred Jenks, 
Großbritannien
Historiker und Jurist, seit 1931 ILO-Mitarbeiter

1948-1970 David A. Morse, USA
Jurist und Mitarbeiter in verschiedenen US-Behör-
den und Ministerien

1941-1948 Edward Phelan, Irland
1919 an der Erarbeitung der ILO-Struktur beteiligt 
im Auftrag der britischen Delegation bei der Frie-
denskonferenz von Versailles und seitdem ILO-Mit-
arbeiter

1939-1941 John G. Winant, USA
US-Politiker und ab 1941 US-Botschafter in Großbri-
tannien

1932-1938 Harold Butler, Großbritannien
Beteiligt an der ILO-Gründung und langjähriger 
ILO-Mitarbeiter

1919-1932 Albert Thomas, Frankreich
Historiker, französischer Politiker und Journalist, 
der für sozialistische und gewerkschaftsnahe Zeit-
schriften schrieb

Quelle: ILO

Kompetenzen: Der Verwaltungsrat bereitet unter Lei-
tung des Generaldirektors die Tagesordnung der IAK 
vor, trifft Entscheidungen zur ILO-Politik und nimmt 
Programm und Budget zur Vorlage für die IAK an. Au-
ßerdem wählt der Verwaltungsrat den ILO-Generaldi-
rektor.

Zusammensetzung: Der Verwaltungsrat hat insge-
samt 56 Mitglieder. Unter diesen sind 28 Regierungs-
vertreterInnen und je 14 VertreterInnen aus der Ar-
beitgeber- und der Arbeitnehmergruppe. Zehn der 28 
RegierungsvertreterInnen werden durch die ökono-
misch bedeutendsten Mitglieder ernannt (sog. „per-
manente Sitze“). Zu diesen zählen in alphabetischer 
Reihenfolge Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Russland und 
die USA. Die übrigen 18 RegierungsvertreterInnen wer-
den von den Regierungsdelegierten der IAK gewählt. 
Die Regierungsdelegierten der Staaten, die ihre Mit-
glieder im Verwaltungsrat selbst ernennen, sind von 
dieser freien Wahl ausgeschlossen (vgl. ILO 2003: 10f.). 
Von den zehn ökonomisch bedeutendsten Mitglieds-
staaten im Verwaltungsrat haben bei weitem nicht alle 
die acht Kernarbeitsnormen der ILO ratifiziert. Tabelle 
1 gibt einen Überblick über die Ratifizierungen. Nur 
fünf der zehn ständigen Mitglieder haben alle acht Ker-
narbeitsnormen ratifiziert, unter ihnen Deutschland. 
Schlusslicht sind die USA, die nur zwei Kernarbeitsnor-
men ratifiziert haben.

Tab. 1: Ratifikationen der Kernarbeitsnormen durch 
die zehn ständigen Mitglieder des Verwaltungsrates 
(Jahr der Ratifizierung)

	
	 Nr. 	 Nr.	 Nr.	 Nr.	 Nr.	 Nr.	 Nr.	 Nr.
	 87 	 98	 29	 105	 100 	 111 	 138	 182

Brasilien	 -	 1952	 1957	 1965	 1957	 1965	 2001	 2000
China	 -	 -	 -	 -	 1990	 2006	 1999	 2002
Deutschland	 1957	 1956	 1956	 1959	 1956	 1961	 1976	 2002
Frankreich	 1951	 1951	 1937	 1969	 1953	 1981	 1990	 2001
Großbritannien	 1949	 1950	 1931	 1957	 1971	 1999	 2000	 2000
Indien	 -	 -	 1954	 2000	 1958	 1960	 2017	 2017
Italien	 1958	 1958	 1934	 1968	 1956	 1963	 1981	 2000
Japan	 1965	 1953	 1932	 -	 1967	 -	 2000	 2001
Russland	 1956	 1956	 1956	 1998	 1956	 1961	 1979	 2003
USA	 -	 -	 -	 1991	 -	 -	 -	 1999

Quelle: ILO
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3.1.4. Internationales Arbeitsamt (IAA)

Das Internationale Arbeitsamt ist das ständige Sekre-
tariat der ILO und befindet sich in Genf. Dort sowie in 
rund 40 Länderbüros arbeiten mehr als 2.700 Mitarbei-
terInnen aus 150 Nationen (vgl. ILO 2007: 7; www.ilo.

org). Das IAA arbeitet nach den Vorgaben des Verwal-
tungsrates in der Vorbereitung der ILO-Tagungen und 
–Konferenzen, in der Unterstützung der Mitglieder im 
Bereich der Gesetzgebung und der Umsetzung von ILO-
Übereinkommen und –Empfehlungen sowie in der For-
schung zu arbeitsbezogenen Fragestellungen.

> 3.2 Das Herz der ILO: Das Aufsichtssystem

3.2.1 Das reguläre Aufsichtssystem

Die Grundsatzdokumente, Übereinkommen und Emp-
fehlungen der ILO sind wichtig, keine Frage. Aber was 
wären sie ohne ein Aufsichtssystem, das die Umsetzung 
der vereinbarten Inhalte und Ziele kontrolliert und da-
rüber transparent berichtet? Die ILO hat ein solches Sys-
tem bereits in den 1920er Jahren in seinen Grundzügen 
entwickelt. Aufgrund der mit der Menge angenomme-
ner Übereinkommen wachsenden Zahl an Berichten, 

zu denen die Mitgliedsstaaten nach der jeweiligen 
Ratifizierung verpflichtet waren, wurde es für die IAK 
zunehmend unmöglich, alle Berichte zur Kenntnis zu 
nehmen und zu diskutieren. Sie schuf deshalb bereits 
im Jahr 1926 im Rahmen des regulären Aufsichtssys-
tems zwei Ausschüsse, die die Berichte soweit vorbe-
reiten und filtern sollten, dass die IAK sich auf die wich-
tigsten Fälle konzentrieren konnte. Das Organigramm 
veranschaulicht diesen Prozess (s. Abb. 1). 

Abb. 1: Das reguläre Aufsichtssystem der ILO

> 3  Wie arbeitet die ILO?
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3.2.1.1  Sachverständigenausschuss für die Durch-
führung der Übereinkommen und Empfehlungen

Anders als andere ILO-Gremien ist der Sachverständi-
genausschuss für die Durchführung der Übereinkom-
men und Empfehlungen (Committee of Experts on the 
Application of Conventions and Recommendations 
- CEACR), kurz: Sachverständigenausschuss, nicht drei-
gliedrig aufgebaut. Grund dafür ist, dass seine zentrale 
Aufgabe der Überwachung neben guter Expertise Un-
abhängigkeit, Objektivität und Unparteilichkeit erfor-
dert. Die jährlichen Berichte des Ausschusses, in denen 
schwerwiegende oder länger andauernde Fälle von 
Rechtsverletzungen aufgenommen werden, werden 
im Juni jeden Jahres dem Konferenzausschuss der IAK 
vorgelegt. Weniger schwerwiegende Fälle werden in 
Form direkter Anfragen den betroffenen Mitgliedern 
direkt übermittelt. Wichtig ist: Sowohl die Berichte wie 
auch die direkten Anfragen sind online zugänglich. Die 
Arbeit des CEACR ist also ein sehr transparenter Pro-
zess. Kritisch hingegen ist, dass weniger als 40 % der Mit-
gliedsstaaten ihre Berichte fristgerecht abgeben und 
dass lediglich 70 % der anfallenden Berichte bis zum 
Ende der Sitzungsperiode des Ausschusses vorliegen 
(vgl. IAA 2016a: 11f.). Man kann sich leicht vorstellen, 
dass diese Fristüberschreitungen den Sachverständi-
genausschuss in seiner Arbeit behindern.

Kompetenzen: Der CEACR überprüft, inwieweit die 
Mitgliedsstaaten in ihrer Gesetzgebung und ihrer Pra-
xis die von ihnen ratifizierten Übereinkommen und 
außerdem ihre Verpflichtungen einhalten, die sich aus 
den grundlegenden Dokumenten der ILO ergeben (vgl. 
IAA 2016a: 1ff.). Dafür tritt er jedes Jahr im November 
und Dezember zusammen, um dann den Bericht zu er-
stellen, der im Juni des Folgejahres der IAK bzw. dem 
Konferenzausschuss vorgelegt wird. Aus dem Bericht 
erstellen der Internationale Gewerkschaftsbund (ITUC) 
und der Internationale Arbeitgeberverband (IOE) eine 
sog. Long List der schwersten Verstöße gegen ILO-Über-
einkommen.

Zusammensetzung: Der Verwaltungsrat der ILO be-
nennt auf Vorschlag des Generaldirektors die insge-
samt 20 Mitglieder des CEACR. Sie werden aufgrund 
„persönlicher Eigenschaft aus einem Kreis uneinge-
schränkt unparteiischer Personen von hoher fachlicher 
Kompetenz und Unabhängigkeit aus allen Regionen 
der Welt (ausgewählt, Einf.d.Verf.), damit der Aus-
schuss über direkte Erfahrungen unterschiedlicher 
rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Systeme ver-
fügt“ (IAA 2016a: 2). Die zwanzig Sachverständigen 
werden für jeweils drei Jahre ernannt. Ihre Amtszeit 
ist auf maximal 15 Jahre, also vier Verlängerungen, 
beschränkt. Die Ausschussmitglieder wählen eine Vor-
sitzende / einen Vorsitzenden aus ihren eigenen Reihen 

für einen Zeitraum von drei Jahren. Einmalige Wieder-
wahl ist möglich. Aktuell besteht der Sachverständi-
genausschuss allerdings nur aus 19 Personen, sieben 
Frauen und zwölf Männern.

Seit einigen Jahren stellt die Arbeitgebergruppe in der 
ILO in Frage, dass der CEACR neben der Evaluierung 
der Umsetzung der Übereinkommen auch über die 
Kompetenz der Interpretation der Übereinkommen 
verfüge. Diese Kompetenz ist relevant, um entscheiden 
zu können, ob eine Verletzung eines Übereinkommens 
vorliegt oder nicht (s. Kap. 2.4). Dass sie aktuell ange-
zweifelt wird, schwächt das Aufsichtsinstrumentarium 
der ILO und damit auch deren Glaubwürdigkeit (vgl. 
Hoffer 2014: 238).

Tagung der Arbeitgebergruppe bei der Internationalen 
Arbeitskonferenz im Juni 2017, Foto: Crozet/Pouteau/ILO/
Flickr.com

3.2.1.2  Konferenzausschuss für die Durchführung 
der Normen

Die zweite Säule des regulären Aufsichtssystems ist der 
Konferenzausschuss für die Durchführung der Normen 
(engl.: Committee on the Application of Standards – 
CAS), kurz: Konferenzausschuss. Dieser ist dreigliedrig 
aufgestellt, wird zu Beginn der IAK von der Konferenz 
eingesetzt und tagt während der gesamten Konferenz-
dauer (vgl. ILO 2003: 38).

Kompetenzen: Der Konferenzausschuss unterstützt 
die IAK bei der Erfüllung einer ihrer zentralen Aufga-
ben, nämlich der Überwachung der Umsetzung der 
ratifizierten Übereinkommen: Er prüft auf der Grund-
lage des Berichts des CEACR die Maßnahmen und 
Berichte der Mitglieder zur Umsetzung ratifizierter 
Übereinkommen und legt der Konferenz wiederum 
einen eigenen Bericht vor. Die bereits erwähnte Long 
List reduziert der Ausschuss auf eine sog. Short List der 
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3.2.2 Besondere Aufsichtsmechanismen

Um das Aufsichtssystem der ILO vollständig zu ver-
stehen, muss man neben den beiden genannten Aus-
schüssen des regulären Aufsichtssystems noch die in 
der ILO-Verfassung verankerten besonderen Beschwer-
de- und Klagemechanismen inklusive des Ausschusses 
für Vereinigungsfreiheit betrachten:

Artikel 24 und Artikel 26 der Verfassung sprechen so-
wohl den Berufsverbänden von ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitgeberInnen wie auch den Mitgliedsstaaten 
das Recht zu, Beschwerde bzw. Klage gegen einen Mit-
gliedsstaat beim IAA aufgrund der mangelhaften Um-
setzung eines Übereinkommens einzulegen. Darauf-
hin wird der Verwaltungsrat aktiv, tritt in Kontakt mit 
dem angeklagten Mitglied, spricht Empfehlungen aus 
und lässt sich über die Umsetzung von Verbesserungen 
berichten. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der ILO-Über-
einkommen zu Vereinigungsfreiheit und Kollektiv-
verhandlungen (Nr. 87 und Nr. 98) richtete die ILO für 
diese Übereinkommen ein gesondertes Beschwerde-

schwersten Verstöße gegen ILO-Übereinkommen. Bei 
dieser Auswahl haben die RegierungsvertreterInnen 
im Ausschuss kein Stimmrecht, d.h. die Liste wird in Ab-
stimmung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite erstellt.

Zusammensetzung: Die Geschäftsordnung der IAK 
nennt keine Mindest- oder Maximal-Größe für den CAS. 
Er ist dreigliedrig besetzt und bestand während der 
106. IAK-Sitzung des Jahres 2017 aus mehr als 120 Re-
gierungsvertreterInnen sowie jeweils mehr als 90 Ver-
treterInnen der Arbeitgeber- (inkl. StellvertreterInnen) 
und der Arbeitnehmergruppe.

Der Konferenzausschuss (CAS) während der 106. Internationalen Arbeits-
konferenz im Juni 2017, Foto: Crozet/Pouteau/ILO/Flickr.com

verfahren in Form des Ausschusses für Vereinigungs-
freiheit (engl.: Committee on Freedom of Association 
– CFA) ein. Dieser Ausschuss ergänzt das reguläre Auf-
sichtssystem von CEACR und CAS seit dem Jahr 1951. 
Eingesetzt wurde er als Ausschuss des Verwaltungsra-
tes. Im Fall des Verstoßes gegen eins der Übereinkom-
men können Arbeitgeber- oder Arbeitnehmergruppen 
Beschwerde gegen einen ILO-Mitgliedsstaat beim CFA 
einreichen.

Kompetenzen: Der CFA untersucht Verstöße gegen 
die ILO-Übereinkommen Nr. 87 und Nr. 98. Im Laufe 
seiner mehr als 60-jährigen Tätigkeit hat er mehr als 
3.000 Einzelfälle bearbeitet, unabhängig davon, ob der 
Mitgliedsstaat, gegen den die Beschwerde eingereicht 
wurde, die beiden Übereinkommen ratifiziert hat oder 
nicht (vgl. ILO 2007: 9). Dies ist ein Unterschied zu Be-
schwerden nach Art. 24 oder 26 der ILO-Verfassung, 
welche die Ratifizierung des betreffenden Überein-
kommens durch den jeweiligen Mitgliedsstaat voraus-
setzen. Hat der Mitgliedsstaat das entsprechende Über-
einkommen ratifiziert, dessen Bruch ihm vorgeworfen 
wird, so liegt eine Kompetenzüberschneidung mit dem 
Sachverständigenausschuss vor. Der Fall könnte also 
auch an den CEACR überwiesen werden. Im Unter-
schied zum CEACR wird der CFA allerdings nur aktiv, 
wenn bei ihm eine Beschwerde eingereicht wird. 

Wenn der CFA eine Beschwerde annimmt, tritt er in Di-
alog mit der betroffenen Regierung. Erhärtet sich der 
Vorwurf des Verstoßes gegen die Vereinigungsfreiheit, 
schlägt der CFA mittels des Verwaltungsrates in einem 
Bericht Verbesserungen vor. Die Regierungen müssen 
dann in der Folge über ihre Umsetzung dieser Vor-
schläge bzw. Empfehlungen Bericht erstatten. Die ILO 
nennt auf ihrer Website die Zahl von 60 Ländern auf 
fünf Kontinenten, die in den letzten 35 Jahren auf die 
Empfehlungen des CFA hin aktiv wurden und über po-
sitive Entwicklungen im Bereich Vereinigungsfreiheit 
berichteten.

Aktuell behandelt der CFA 176 Fälle oder Beschwerden 
(vgl. ILO Governing Body 2017: 1; s. Abb. 2).

Zusammensetzung: Der CFA ist ein dreigliedriger 
Ausschuss. Er besteht aus einem unabhängigen Vor-
sitzenden (seit mehreren Wahlperioden ist dies der 
niederländische Arbeitsrechtler Paul van der Heijden)3 

und je drei (regulären) VertreterInnen aus den drei Ak-
teursgruppen der ILO. Mit der 106. Sitzung der IAK im 
Jahr 2017 beginnt aufgrund der Neuwahl des Verwal-
tungsrates eine neue Ausschussperiode, die bis zum 
Jahr 2020 dauert.

> 3  Wie arbeitet die ILO?
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Wenn das Aufsichtssystem der ILO hier als ihr „Herz“ 
(s.o.) bezeichnet wird, so ist natürlich von entschei-
dender Bedeutung, für was dieses Herz schlägt. Der 
historische Überblick in Kapitel 2 hat hier schon einige 
Hinweise gegeben. Diese sollen im Folgenden vertieft 

werden. Wichtig sind dabei sowohl die Grundlagendo-
kumente (Kap. 4.1), die Inhalte und der aktuelle Stand 
der sog. Kernarbeitsnormen (Kap. 4.2) als auch die The-
men und der aktuelle Stand der weiteren Übereinkom-
men und Empfehlungen (Kap. 4.3)

Abb. 2: Das Aufsichtsverfahren zur Vereinigungsfreiheit

4	  Grundlagendokumente, Übereinkommen und 		
		  Empfehlungen

> 4.1 Die Grundlagendokumente

Im Laufe ihrer Geschichte hat die ILO vier Dokumente 
verabschiedet, die man als ihre Grundlagendokumen-
te bezeichnen kann. Zu diesen gehören die Verfassung 
sowie drei Grundsatzerklärungen:

Als Teil des Versailler Friedensvertrag von 1919 wurde 
die Verfassung der ILO, die in späteren Jahren mehr-
mals abgeändert wurde, angenommen. Artikel 427 des 
Versailler Vertrages formuliert die allgemeinen Grund-

Eine Beschwerde wird von  
einer Arbeitnehmer- oder 
einer Arbeitgeberorganisa-
tion an den Ausschuss für 
Vereinigungsfreiheit heran-
getragen.

Der Ausschuss kann 
direkten Kontakt mit der 
Regierung aufnehmen.

Der Verwaltungsrat
genehmigt die 
Empfehlungen des
Ausschusses.

Hat die Regierung das 
relevante Übereinkom-
men ratifiziert, kann der 
Ausschuss den Fall auch 
an den Sachverständigen-
ausschuss überweisen.

Der Ausschuss 
gewährleistet ein 
Follow up.

Der Ausschuss untersucht die 
Beschwerde und entscheidet 
entweder, sie fallenzulassen 
oder er richtet Empfehlungen 
an die betroffene Regierung 
verbunden mit der Aufforderung, 
dem Ausschuss zu berichten

Quelle: Eigene Darstellung nach ILO
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sätze, auf denen die ILO beruht und die oben schon auf-
gelistet sind (s. Kap. 2.2). 

Ergänzt wurde die Verfassung im Jahr 1944 durch die 
Erklärung von Philadelphia. Diese Erklärung bekräftig-
te die in der Verfassung formulierten Grundsätze, dass 
Arbeit keine Ware ist, dass die Freiheit der Meinungs-
äußerung und die Vereinigungsfreiheit „wesentliche 
Voraussetzungen beständigen Fortschritts“ sind, dass 
Armut den Wohlstand aller gefährdet und dass der 
Kampf gegen Armut und Not innerhalb der Staaten wie 
auch gemeinsam auf internationaler Ebene durch die 
Zusammenarbeit der drei Akteursgruppen „unermüd-
lich weitergeführt“ werden muss (ILO 2003: 26).

Im Jahr 1998 nahm die IAK die Erklärung über die Fun-
damentalen Prinzipien und Rechte bei der Arbeit an. 
Der Erklärung voraus gegangen war der UN-Weltgipfel 
für soziale Entwicklung (Kopenhagen 1995), dessen 
Aktionsplan Bezug auf die sog. Grundrechte bei der Ar-
beit nahm: Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit, 
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhand-
lungen, Recht auf gleiches Entgelt für gleichwertige 
Arbeit und Beseitigung von Diskriminierung bei der 
Beschäftigung. Mit der Erklärung von 1998 erkannte 
die ILO nun an, dass diese Grundrechte bei der Arbeit 
für alle Mitglieder verpflichtend sind, auch wenn sie 
diese nicht ratifiziert haben. Die Verbindlichkeit die-

ser Grundrechte, die sich in acht ILO-Übereinkommen 
wiederfinden (s. Kap. 4.2), wurde durch diese Erklärung 
also deutlich erhöht und die Berichtspflichten der Mit-
glieder wurden damit verschärft (vgl. ILO 1998: 2). Poli-
tisch wollte die ILO laut ihres damaligen Generaldirek-
tors, M. Hansenne, „den Realitäten der Globalisierung 
der Wirtschaft einen echten ‚Mindestsozialsockel‘ auf 
weltweiter Ebene“ entgegenstellen (ILO 1998: 3).

Zehn Jahre später, im Jahr 2008, nahm die IAK das 
vierte Grundlagendokument an, die Erklärung über 
soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung. Die 
Erklärung formuliert vier strategische Ziele, die zum 
Ausdruck bringen, wie die ILO ihr Mandat in einer glo-
balisierten Wirtschaft versteht, und manifestiert damit 
das Konzept der menschenwürdigen Arbeit mit den 
gleichen vier Pfeilern: 

1. Beschäftigung soll gefördert werden. 
2. Maßnahmen des sozialen Schutzes – soziale Sicher-

heit und Arbeitnehmerschutz - sollen entwickelt und 
gestärkt werden, 

3. Sozialer Dialog und Dreigliedrigkeit sollen gefördert 
werden. 

4. Die grundlegenden Rechte und Prinzipien bei der Ar-
beit sollen geachtet, gefördert und verwirklicht wer-
den (vgl. ILO 2008: 9ff.).

> 4.2 Die Kernarbeitsnormen

Die oben genannten Grundrechte bei der Arbeit fin-
den ihren Niederschlag vor allem in den acht Überein-
kommen, die auch als Kernarbeitsnormen (engl.: core 
labour conventions) bezeichnet werden. Je zwei Über-
einkommen behandeln die Abschaffung der Kinderar-
beit, die Beseitigung der Zwangsarbeit, das Verbot der 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf sowie die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivver-
handlungen. In juristischen Kreisen wird die Auffas-
sung vertreten bzw. diskutiert, dass die in den Kernar-
beitsnormen enthaltenen vier Grundprinzipien zum 
völkerrechtlichen Gewohnheitsrecht gehören und da-
mit alle Staaten binden, unabhängig davon, ob sie die 
einzelnen Übereinkommen ratifiziert haben (vgl. DGB 
2017:o.p; Zimmer 2015: 12).

> 4  Grundlagendokumente, Übereinkommen und Empfehlungen

Kinderarbeit in der Schuh- und Lederproduktion in 
Bangladesch, Foto: GMB Akash
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Arbeitswelten global

Die Probleme, auf die die acht Übereinkommen re-
agieren, gehören zu den gravierendsten weltweit: 
Kinderarbeit betrifft nach aktuellen Angaben der 
ILO rund 168 Mio. Kinder, von denen rund 85 Mio. 
von gefährlichen Formen von Kinderarbeit betrof-
fen sind. Dass die ILO Aktivitäten gegen Kinderarbeit 
in über 80 Ländern durchführt, zeigt, wie verbreitet 
diese Problematik ist. 

Weltweit sind zwischen 21 Mio. (Schätzung der ILO) 
und 46 Mio. (Schätzungen des Global Slavery In-
dex) Menschen Opfer von Zwangsarbeit. Der über-
wiegende Teil von ihnen – nämlich 19 Mio. nach 
ILO-Schätzung – werden in Zwangsarbeit in der Pri-
vatwirtschaft ausgebeutet. Die ILO geht von jährli-
chen Profiten in Höhe von rund 32 Mrd. US-Dollar 
aufgrund von Zwangsarbeit aus. Zwangsarbeit ist 
besonders häufig in der Prostitution, im Fall von 
WanderarbeitnehmerInnen, die in Schuldknecht-
schaft gefangen sind, und bei ArbeiterInnen, die von 
Unternehmen oder landwirtschaftlichen Betrieben 
festgehalten werden und wenig oder gar nichts ver-
dienen.

Diskriminierung am Arbeitsplatz betrifft Hun-
derte Millionen Beschäftigte. Ob sie wegen ihres 

Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Aktivitäten 
wegen diskriminiert werden – die Benachteiligung 
bestimmter Gruppen durch geringere Löhne, gerin-
gere Arbeitsplatzsicherheit, Entlassungen oder an-
dere Maßnahmen kann Existenzen vernichten bzw. 
gefährden. 

Beschäftigte in vielen Ländern werden in ihrem 
Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf Kollektivver-
handlungen behindert, wie der Globale Rechtsindex 
feststellt, der 141 Länder auf die Gewährung von 
Arbeitnehmerrechten hin untersucht: 46 Länder 
unterbinden Demonstrationen und bestrafen Be-
schäftigte, wenn sie ihre Meinung äußern. Knapp 60 
% der untersuchten Länder verweigern bestimmten 
Beschäftigtengruppen das Recht auf Vereinigungs-
freiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, 
knapp 70 % verweigern das Streikrecht. Zu den zehn 
schlimmsten Ländern für Beschäftigte zählt der Glo-
bale Rechtsindex im Jahr 2016 China, Guatemala, 
Kambodscha, Katar, Kolumbien, Indien, Iran, Tür-
kei, die Vereinten Arabischen Emirate sowie Weiß-
russland.

(Quellen: ILO 2007 und 2017; ITUC CSI IGB 2016; 

www.globalslaveryindex.org)

Zu den Kernarbeitsnormen gehören zwei Abkommen zur 
Abschaffung von Kinderarbeit, Foto: ILO/Flickr.com

Provisorische Unterkunft von WanderarbeiterInnen auf 
einer Baustelle in Peking, China, Foto: ILO/Flickr.com

> 4  Grundlagendokumente, Übereinkommen und Empfehlungen
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Die Deklarierung der acht Übereinkommen zu Kern-
arbeitsnormen sollte die Bereitschaft zur Ratifizierung 
dieser zentralen Übereinkommen durch die Mitglieds-
staaten erhöhen, sozusagen als ein menschenrechtli-
cher Mindeststandard (vgl. Hoffer 2014: 238). Und diese 
Kalkulation ist auch aufgegangen, wie Abb. 3 zeigt. Die 
Anzahl der Ratifizierungen der acht Kernarbeitsnor-
men hat zwischen den Jahren 1998 und 2016 deutlich 
zugenommen. Insbesondere im Bereich der Ratifizie-
rung des ILO-Übereinkommens Nr. 182 zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit aus dem 
Jahr 1999 erlebte die ILO das stärkste Wachstum unter 
allen je ratifizierten ILO-Übereinkommen: Innerhalb 
von wenigen Jahren wurde es von fast allen ILO-Mit-
gliedern ratifiziert. Auch das Übereinkommen Nr. 138 
über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäfti-
gung (1973) erfuhr ein enormes Wachstum an Ratifi-
zierungen. Die Anzahl der Ratifizierungen der übrigen 
sechs Kernarbeitsnormen seit 1998 liegt zwar auch im 
zweistelligen Bereich, aber dennoch deutlich unter 
der der beiden Übereinkommen zu Kinderarbeit. Am 
geringsten profitierten die beiden Übereinkommen zu 
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhand-
lungen (Nr. 87 und Nr. 98) vom Ratifizierungsschub, 
den die Grundsatz-Erklärung zur menschenwürdigen 
Arbeit von 1998 ausgelöst hat.

Anmerkung zu Abb. 3: Indien hat Mitte Juni 2017 die beiden 
Übereinkommen zur Kinderarbeit ratifiziert. Dies ist in Abbil-
dung 3 noch nicht enthalten, wohl aber in Tabelle 1.

l	 Insgesamt haben 140 ILO-Mitgliedsstaaten alle acht 
Kernarbeitsnormen ratifiziert. 

l	 Vier Mitglieder (Marshallinseln, Palau, Tonga, Tuva-
lu) haben keine einzige Kernarbeitsnorm ratifiziert. 
Diese vier Inselstaaten sind erst im Zeitraum 2007 
bis 2016 der ILO beigetreten und haben, wenn über-
haupt, bisher lediglich Seefahrt-bezogene Überein-
kommen ratifiziert.

l	 Neben diesen vier haben 16 weitere Mitglieder keins 
der Übereinkommen zu Vereinigungsfreiheit und 
Recht auf Kollektivverhandlungen ratifiziert: Dies 
sind Afghanistan, Bahrain, Brunei, China, Cookin-
seln, Indien, Iran, Laos, Katar, Oman, Saudi Arabien, 
Süd-Korea, Thailand, USA, Vereinte Arabische Emira-
te und Vietnam. 

l	 Drei Staaten (außer der vier Inselstaaten) haben die 
zwei Übereinkommen zu Zwangsarbeit nicht ratifi-
ziert: Brunei, China und Süd-Korea. 

l	 Fünf Staaten (außer der vier Inselstaaten) haben 
die zwei Abkommen zu Diskriminierung nicht ra-
tifiziert: Dies sind Brunei, Cook Islands, Myanmar, 
Oman, USA. 

l	 Zwei Staaten (außer der vier Inselstaaten) haben die 
zwei Abkommen zu Kinderarbeit nicht ratifiziert: 
Cookinseln und Indien (Stand: Mai 2017, s. Anmer-
kung zu Abb. 3). 
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Im Juni 2017 hat Indien die beiden Kernarbeitsnormen zur 
Abschaffung von Kinderarbeit unterzeichnet, 
Foto: Crozet/Pouteau/ILO/Flickr.com

Diese Auflistung macht deutlich, dass wichtige Produk-
tionsländer in internationalen Wertschöpfungsketten 
grundlegende ILO-Übereinkommen nicht ratifiziert 
haben. Die USA sind unter diesen Ratifizierungs-Ver-
weigerern der einzige westliche Staat. Sie haben ledig-
lich zwei der Kernarbeitsnormen ratifiziert, nämlich 
Übereinkommen Nr. 105 zur Beseitigung der Zwangs-
arbeit und Übereinkommen Nr. 182 zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Angesichts 
der Bedeutung der USA in der ILO und für die Weltwirt-
schaft ist diese fehlende Unterstützung der zentralen 
ILO-Ziele durch die USA in keiner Weise verständlich 
oder nachzuvollziehen.

Im Juni 2017 hat Kanada die Kernarbeitsnorm Nr. 98 
„Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen“ 
ratifiziert, Foto: Crozet/Pouteau/ILO/Flickr.com

Die Arbeitsrealität zu Beginn 
des 21. Jahrhundert ist weit 
von einer allgemeinen Um-
setzung der Kernarbeitsnor-
men entfernt, Foto: Minette 
Rimando/ILO/Flickr.com

Resümierend lässt sich sagen, dass es zwar einen Boom 
in der Ratifizierung der grundlegenden Rechte bei der 
Arbeit seit dem Jahr 1998 gegeben hat. Dieser Boom 
ging aber nicht so weit, dass alle ILO-Mitgliedsstaaten 
die acht Kernarbeitsnormen ratifiziert hätten. Und 
selbst, wenn dies einmal der Fall sein sollte, stellt sich 
die Frage, wie es gelingen kann, von der Ratifizierungs-
ebene zur Durchsetzung der Rechte im Beschäftigten-
alltag zu kommen. Der knappe Überblick im Kasten 
„Globale Arbeitswelten“ weist daraufhin, dass die Ar-
beitsrealität zu Beginn des 21. Jahrhundert weit von 
einer allgemeinen Umsetzung der Kernarbeitsnormen 
entfernt ist.

> 4  Grundlagendokumente, Übereinkommen und Empfehlungen
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Abgesehen von den acht Kernarbeitsnormen hat die 
ILO im Laufe der Jahrzehnte ein umfangreiches Werk 
an Übereinkommen und Empfehlungen angenom-
men. Mit diesen deckt sie fast alle vorstellbaren, rele-
vanten Themen im Bereich der Arbeitswelt ab – ob dies 
Löhne, Arbeitszeiten, Beschäftigungspolitik, Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz, Mutterschutz, Ar-
beitsinspektionen oder soziale Sicherheit oder spezielle 
Gruppen wie WanderarbeiterInnen, informell Beschäf-
tigte, indigene Bevölkerungen, Hausangestellte oder 
Beschäftigte auf See sind. 

Ob ein Thema / ein Problem in der Form eines Überein-
kommens oder einer Empfehlung (oder gar nicht) an-
genommen wird, entscheidet die IAK laut Verfassung 
bei ihren Tagungen. Beide Instrumente benötigen eine 
Zweidrittelmehrheit, unterscheiden sich aber in ihrer 
Verbindlichkeit (vgl. ILO 2003: 16): Die insg. 204 Emp-
fehlungen enthalten nicht-bindende Leitprinzipien 
und sollen Hilfestellung bei der Umsetzung der Über-
einkommen und „Orientierung über die Ausrichtung 
der ILO für die Politik“ (ILO Berlin o.J.: o.p.) geben. Die 
Übereinkommen stellen verbindliche internationale 
Verträge dar, die die Mitgliedsstaaten ratifizieren kön-
nen. Wurde ein Übereinkommen angenommen, müs-
sen es alle Mitglieder innerhalb von einem Jahr (max. 
1,5 Jahre) ihren jeweils zuständigen Stellen zur Bera-
tung darüber weiterleiten, ob das Übereinkommen ra-
tifiziert und in nationales Gesetz umgesetzt werden soll 
oder nicht (vgl. ILO 2014: 14). 

Die Übereinkommen teilen sich in eine Gruppe von 
insgesamt vier sog. Governance-(Steuerungs-)Überein-
kommen und die große Gruppe der technischen Über-
einkommen. 

4.3.1 Die Governance-Übereinkommen

Zur Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Um-
setzung der Übereinkommen hat die ILO vier Überein-
kommen zu einer Liste der sog. „Governance“- oder 
Steuerungsübereinkommen zusammengestellt: Die-
sen vier Übereinkommen spricht die ILO eine beson-
dere Bedeutung „vom Standpunkt der Regierungsfüh-
rung“ zu (ILO 2008: 20). Zu diesen vier Übereinkommen 
gehören derzeit 

l	 das Übereinkommen über die Arbeitsaufsicht in Ge-
werbe und Handel, 1947 (Nr. 81: 145 Ratifikationen);

l	 das Übereinkommen über die Beschäftigungspoli-
tik, 1964 (Nr. 122: 111 Ratifikationen);

l	 das Übereinkommen über die Arbeitsaufsicht in der 
Landwirtschaft, 1969 (Nr. 129: 53 Ratifikationen);

l	 sowie das Übereinkommen über dreigliedrige Bera-
tungen zur Förderung und Durchführung internati-
onaler Arbeitsnormen, 1976 (Nr. 144: 139 Ratifikati-
onen)

4.3.2 Die technischen Übereinkommen

Zu den sog. technischen Übereinkommen gehören alle 
übrigen 177 Konventionen, die die ILO im Laufe ihrer 
Geschichte angenommen hat. Nicht alle sind noch ak-
tuell, die ILO überprüft regelmäßig, welche Überein-
kommen und Empfehlungen als „veraltet“ einzustufen 
sind und kennzeichnet dies in der Online-Datenbank.

Die technischen Übereinkommen regeln zum einen 
Themen, die weder in den Kernarbeitsnormen noch in 
den Governance-Übereinkommen angesprochen sind. 
Zum anderen ergänzen und unterstützen sie die Kern-
arbeitsnormen und die Governance-Übereinkommen. 
Sucht man auf der ILO-Website also nach Übereinkom-
men und Empfehlungen zum Thema „Beseitigung von 
Kinderarbeit und Schutz junger Beschäftigter“, so fin-
det man dort nicht nur die bereits genannten zwei Ker-
narbeitsnormen (Nr. 138 und 182), sondern auch zwei 
Empfehlungen (Nr. 146 und 190), die sich direkt auf die 
beiden Kernarbeitsnormen beziehen, sowie mehrere 
Übereinkommen (Nr. 77, 78 und 124) und Empfehlun-
gen (Nr. 79 und 125), die Fragen der Gesundheit am Ar-
beitsplatz für jugendliche Beschäftigte verschiedener 
Sektoren und weitere Arbeitsbedingungen regeln.

Wer sich mit dem Thema „Löhne“ beschäftigt, das 
weder innerhalb der Kernarbeitsnormen noch in den 
Governance-Übereinkommen direkt geregelt wird, 
findet unter den technischen Übereinkommen vier ak-
tuelle Übereinkommen sowie vier Empfehlungen, die 
den gleichen Titel tragen wie die Übereinkommen: 

1. Übereinkommen Nr. 94 über die Arbeitsklauseln in 
den von Behörden abgeschlossenen Verträgen, 1949 
(+ Empfehlung Nr. 84); 

2. Übereinkommen Nr. 95 über den Lohnschutz, 1949 
(+ Empfehlung Nr. 85); 

3. Übereinkommen Nr. 131 über die Festsetzung von 
Mindestlöhnen, besonders unter Berücksichtigung 
der Entwicklungsländer, 1970 (+ Empfehlung Nr. 
135); 

4. Übereinkommen Nr. 173 über den Schutz der Forde-
rungen der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit 
ihres Arbeitgebers, 1992 (+ Empfehlung Nr. 180).

> 4.3 Charakter und Themen der weiteren Normen
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deutschen Unternehmen statt – können aber dennoch 
in deren Unternehmensverantwortung liegen, sofern 
sie Teil ihrer Wertschöpfungskette sind.

Wenn die Arbeitswelt in Deutschland also (zumindest 
überwiegend) nicht mit den Arbeitswelten eines Groß-
teils der Beschäftigten in den Ländern des Globalen 
Südens zu vergleichen ist, so lässt sich doch auch die 
Spaltung der Arbeitswelt in Deutschland nicht leug-
nen: Neben sozial abgesicherten, gut entlohnten und 

Um unter dem Recht der ILO nicht nur den „Mindestso-
zialsockel“ der Kernarbeitsnormen zu verstehen, sind 
die technischen Übereinkommen und die sie beglei-
tenden Empfehlungen von elementarer Bedeutung. 
Deren Ratifizierung durch die Mitgliedsstaaten kann in 
vielen Ländern ein Hebel für die Verbesserung nationa-
ler Arbeitsgesetzgebung sein. International agierende 

Unternehmen argumentieren im Rahmen ihrer freiwil-
ligen Selbstverpflichtungen häufig mit dem jeweils gel-
tenden nationalen Recht, das sie mindestens einhalten. 
Wenn dieses Recht anspruchsvoller wird, übt dies auch 
Druck auf die unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
der internationalen Auftraggeber globaler Wertschöp-
fungsketten aus.

5	  Deutschland und die ILO

Deutschland gehört zu den klassischen Industrielän-
dern. Das hiesige Arbeits- und Sozialrecht ist weit fort-
geschritten und ausdifferenziert. Durch das System der 
Sozialpartnerschaft sind die Interessenvertretungen 
der Beschäftigten in vielen Betrieben in der Lage, Ar-
beitsrechte durchzusetzen und gegen Arbeitsrechts-
verletzungen vorzugehen. Viele sozial und / oder öko-
logisch problematische Verarbeitungsschritte sind 
längst in andere Länder ausgelagert und finden nicht 
mehr in der direkten Arbeitgeberverantwortung der 

Auch wenn Unternehmen Arbeitsschritte ausgelagert haben, sind Arbeitsrechtsverletzungen 
in Zulieferbetrieben Teil der Unternehmensverantwortung, Foto: ILO/Flickr.com

> 5  Deutschland und die ILO
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zuverlässigen Arbeitsplätzen ist seit den 1970er Jah-
ren und verstärkt seit den Hartz-Gesetzen zu Beginn 
der 2000er Jahre ein prekärer Beschäftigungssektor 
entstanden, in dem mittlerweile mehrere Millionen Er-
werbstätige neben ihrem Lohn von staatlichen Unter-
stützungsleistungen abhängig sind (vgl. Mayer-Ahuja 
2017: 275ff.). Armut trotz Arbeit ist auch in Deutsch-
land für immer mehr Menschen zur bedrohlichen Rea-
lität geworden und führte u.a. dazu, dass ein staatlicher 
Mindestlohn eingeführt wurde. Auch für Beschäftigte 
in Deutschland sind also der Erhalt und die Durchset-
zung bestehender Arbeitsrechte und die Anpassung 
des arbeitsrechtlichen Instrumentariums an veränder-
te Arbeitswelten von großer Bedeutung für ein men-
schenwürdiges Arbeiten und Leben. Dies wird mit der 
zunehmenden Internationalisierung von Wertschöp-
fungsketten umso wichtiger. 

Ein konkretes Beispiel hierfür ist das innerhalb Deutsch-
lands zersplitterte, aber auch international jeweils sehr 
unterschiedlich aufgebaute System der Arbeitsins-
pektion. Das Instrument der Arbeitsinspektionen soll 
gewährleisten, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in den Betrieben eingehalten wird. Es ist eine staatli-
che Aufgabe, die in mehreren ILO-Übereinkommen 
verankert ist. Je nach nationaler Ausgestaltung und 
Ausstattung gelingt dies aber nicht zufriedenstellend. 
In Deutschland ist ein besonderes Problem, dass im 
Arbeitsrecht „von der Fiktion gleicher Möglichkeiten 
der Beschäftigten und der Arbeitgeber vor Gericht 
aus(gegangen wird, Einschub d. Verf.)“ und dass „ge-
setzliches und allgemein-verbindliches Tarifrecht als 
Gegenstand der privaten Rechtsverfolgung an(gesehen 
wird, Einschub d.Verf.). Allenfalls wird wie bei der Un-
terschreitung der Mindestlöhne ein Bußgeld zuguns-
ten der Staatskasse verhängt, die Durchsetzung des ei-
gentlichen Erfüllungsanspruches aber ist wieder Sache 
der Beschäftigten selbst. (DGB / Deutsche Kommission 
Justitia et Pax 2017:11).

Deutschland in der ILO

Deutschland war zunächst von 1919 bis 1935 und ist 
erneut seit 1951 Mitglied der ILO. Damit ILO-Überein-
kommen in Deutschland Gültigkeit erlangen, müssen 
sie laut Grundgesetz durch den Gesetzgeber in Form ei-
nes Bundesgesetzes verabschiedet werden (Art. 59 Abs. 
2 GG). Von den ILO-Übereinkommen hat Deutschland 
alle Kernarbeitsnormen, alle Governance-Überein-
kommen sowie weitere 47 der aktuellen technischen 
Übereinkommen ratifiziert (s. Tabelle 3). Damit gehört 
die Bundesrepublik nach eigenen Angaben zu den 15 
Mitgliedsstaaten mit den meisten Ratifikationen (vgl. 
BMAS 2017: o.p.). 

Die Ratifikationen erfolgten vor allem in der Phase des 
Kalten Krieges: Zwischen seinem erneuten ILO-Beitritt 
im Jahr 1951 und dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 
1989 ratifizierte Deutschland 37 heute noch geltende 
Übereinkommen, darunter sieben Kernarbeitsnormen 
und alle Governance-Übereinkommen. In der ersten 
Phase bis zum Austritt im Jahr 1935 waren es zehn Ra-
tifikationen und in den knapp 30 Jahren seit Ende des 
Kalten Krieges hat Deutschland noch zwölf Überein-
kommen ratifiziert, darunter eine Kernarbeitsnorm.4

Die Zuständigkeit für die ILO liegt innerhalb der Bun-
desregierung beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. Die Arbeitgebergruppe wird vom BDA (Bun-
desverband der Deutschen Arbeitgeberverbände) ver-
treten und die Arbeitnehmergruppe vom DGB (Deut-
scher Gewerkschaftsbund).

Seit 1954 gehört Deutschland auch zu den zehn stän-
digen Mitgliedern des Verwaltungsrates der ILO. Die 
Bundesrepublik ist nach den USA und Japan der dritt-
größte Beitragszahler im Rahmen des regulären ILO-
Haushalts und bringt zusammen mit den anderen neun 
ständigen Mitgliedern des Verwaltungsrates rund 80 % 
der Mitgliedsbeiträge auf (vgl. DGNV 2016: 8).

Deutschland unterstützt auch die Technische Zusam-
menarbeit der ILO mit ihren Mitgliedsstaaten finan-
ziell: Dazu gehören zum Beispiel das Internationale 
Programm zur Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC – In-
ternational Programme on the Elimination of Child La-
bour), die Länderprogramme zu menschenwürdiger 
Arbeit (DWCP – Decent Work Country Programmes) 
oder der von den G7-Staaten eingerichtete und von der 

4	Einen guten Überblick über das deutsche Arbeitsrecht in Bezug auf einzelne 
ILO-Übereinkommen gibt der DGB auf seiner Website in einem Dossier zur ILO 
(vgl. DGB 2017).

> 5  Deutschland und die ILO
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Direktorin ILO-Deutsch-
land, Foto: www.ilo.org
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ILO verwaltete „Vision Zero Fund“, der die Zahl der töd-
lichen Arbeitsunfälle in den Schwerpunktländern auf 
Null senken will.

Wie bereits für den Normensetzungsprozess der ILO 
insgesamt festgestellt wurde, so lässt sich auch für 
Deutschland beobachten, dass sich das Engagement 
in der ILO nicht auf die Verabschiedung und Ratifizie-
rung von Übereinkommen konzentriert, sondern aus-
differenziert in zahlreiche Programme zur technischen 
Unterstützung oder in besondere Problembereiche. Ei-
nerseits trägt Deutschland dadurch zur globalen Um-
setzung existierenden Rechts bei. Andererseits setzt es 
seine starke Position in der ILO als ständiges Mitglied 
im Verwaltungsrat nur unzureichend zur Schaffung 
neuen Rechts und mit zu wenig Erfolg zur Umsetzung 
des bestehenden Rechts ein. 

Außerdem liegt die letzte Ratifikation eines ILO-Über-
einkommens durch Deutschland bereits vier Jahre 
zurück (Übereinkommen Nr. 189 zur menschenwür-
digen Arbeit von Hausangestellten). Zwar hat es damit 
das jüngste ILO-Übereinkommen ratifiziert. Mehr als 
25 ältere, aber dennoch aktuelle, Übereinkommen hat 
Deutschland hingegen nicht ratifiziert. 

Guy Rider, Generaldirektor der ILO und Dr. Ulrich Seidenberger, der deutsche Vorsitzende des 
ILO-Verwaltungsrats für die Zeit 2016-2017 im Juni 2017, Foto: Crozet/ILO/Flickr.com
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Die Global Labour University – ein Beispiel für techni-
sche Zusammenarbeit

Neben seinem finanziellen Beitrag zum ordentlichen Budget der 
ILO beteiligt sich Deutschland auch an der Finanzierung der sog. 
Technischen Zusammenarbeit. Ein bemerkenswertes Projekt im 
Rahmen der technischen Zusammenarbeit ist die Global Labour 
University, die ein Netzwerk aus Gewerkschaften, Universitäten, 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und der ILO darstellt. Die Global La-
bour University bietet Master-Studiengänge zu Gewerkschaften, 
nachhaltiger Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit, multinatio-
nalen Konzernen, Wirtschaftspolitik und globalen Institutionen 
an und fördert wissenschaftliche Kooperationen zu globalen Ar-
beitsfragen.

In einer Online-Akademie bietet sie auch frei zugängliche On-
line-Kurse zu internationalem Arbeitsrecht oder zu Fairen Löh-
nen an, die für alle sehr empfehlenswert sind, die sich vertieft 
mit diesen Fragen beschäftigen möchten.

Global Labour University: www.global-labour-university.org
Online-Akademie: www.glu.iversity.org
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Jahr der 
Ratifikation

1956
1956

1956

1957

1959
1961
1976
2002

1955
1971
1973
1979

1925

1925
1928
1925
1927
1928

1928

1928

1929

1933

1954
1954

1955
1958
1959

Kernarbeitsnormen

C029  	 Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930
C098  	 Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des 	
	 Rechtes zu Kollektivverhandlungen, 1949
C100  	 Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte 	
	 für gleichwertige Arbeit, 1951
C087  	 Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 	
	 1948
C105  	 Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957
C111  	 Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958
C138  	 Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung, 1973
C182  	 Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 	
	 schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999

Governance-Übereinkommen

C081 	 Übereinkommen über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, 1947 
C122 	 Übereinkommen über die Beschäftigungspolitik, 1964 
C129  	 Übereinkommen über die Arbeitsaufsicht in der Landwirtschaft, 1969
C144  	 Übereinkommen über dreigliedrige Beratungen zur Förderung und Durchführung 
	 internationaler Arbeitsnormen 1976 

Technische Übereinkommen

C011  	 Übereinkommen über das Vereinigungs- und Koalitionsrecht der landwirtschaftlichen 	
	 Arbeitnehmer, 1921
C012  	 Übereinkommen über die Entschädigung bei Betriebsunfällen in der Landwirtschaft, 1921
C018  	 Übereinkommen über die Entschädigung bei Berufskrankheiten, 1925
C002  	 Übereinkommen über Arbeitslosigkeit, 1919
C003  	 Übereinkommen über die Beschäftigung der Frauen vor und nach der Niederkunft, 1919
C019  	 Übereinkommen über die Gleichbehandlung einheimischer und ausländischer 
	 Arbeitnehmer in der Entschädigung bei Betriebsunfällen, 1925
C024  	 Übereinkommen über die Krankenversicherung der Arbeitnehmer in Gewerbe und Handel 	
	 und der Hausgehilfen, 1927
C025  	 Übereinkommen über die Krankenversicherung der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, 	
	 1927
C026  	 Übereinkommen über die Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen, 	
	 1928
C027  	 Übereinkommen über die Gewichtsbezeichnung an schweren, auf Schiffen beförderten 	
	 Frachtstücken, 1929
C088  	 Übereinkommen über die Organisation der Arbeitsmarktverwaltung, 1948
C099  	 Übereinkommen über die Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen in der 
	 Landwirtschaft, 1951
C017  	 Übereinkommen über die Entschädigung bei Betriebsunfällen, 1925
C102  	 Übereinkommen über die Mindestnormen der sozialen Sicherheit, 1952
C097  	 Übereinkommen über Wanderarbeiter (Neufassung vom Jahre 1949), 1949
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Tab.2: Ratifikationen von ILO-Übereinkommen durch Deutschland (ohne solche, die nicht 
mehr in Kraft sind bzw. von Deutschland aufgekündigt wurden)
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C116  	 Übereinkommen über die teilweise Abänderung der von der Allgemeinen Konferenz 
	 der Internationalen Arbeitsorganisation auf ihren ersten zweiunddreißig Tagungen 
	 angenommenen Übereinkommen zur Vereinheitlichung der Bestimmungen 
	 betreffend die Ausarbeitung von Berichten über die Durchführung der Überein-
	 kommen durch den Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes, 1961
C114 	 Übereinkommen über den Heuervertrag der Fischer, 1959
C118	 Übereinkommen über die Gleichbehandlung von Inländern und Ausländern in der 
C128 	 Übereinkommen über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 		
	 1967
C121  	 Übereinkommen über Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 1964
C115  	 Übereinkommen über den Schutz der Arbeitnehmer vor ionisierenden Strahlen, 1960
C120  	 Übereinkommen über den Gesundheitsschutz im Handel und in Büros, 1964
C135  	 Übereinkommen über Schutz und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter im 		
	 Betrieb, 1971
C136  	 Übereinkommen über den Schutz vor den durch Benzol verursachten Vergiftungs-
	 gefahren, 1971
C126  	 Übereinkommen über die Quartierräume an Bord von Fischereifahrzeugen, 1966
C130  	 Übereinkommen über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969
C132  	 Übereinkommen über den bezahlten Jahresurlaub (Neufassung vom Jahre 1970), 1970
C113  	 Übereinkommen über die ärztliche Untersuchung der Fischer, 1959
C139  	 Übereinkommen über die Verhütung und Bekämpfung der durch krebserzeugende 		
	 Stoffe und Einwirkungen verursachten Berufsgefahren, 1974
C140  	 Übereinkommen über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974 
C141  	 Übereinkommen über die Verbände ländlicher Arbeitskräfte und ihre Rolle in der 		
	 wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 1975
C142  	 Übereinkommen über die Berufsberatung und die Berufsbildung im Rahmen der 		
	 Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 1975
C150  	 Übereinkommen über die Arbeitsverwaltung: Rolle, Aufgaben, Aufbau, 1978
C152  	 Übereinkommen über den Arbeitsschutz bei der Hafenarbeit, 1979
C125  	 Übereinkommen über die Befähigungsnachweise der Fischer, 1966
C159  	 Übereinkommen über die berufliche Rehabilitation und die Beschäftigung der 
	 Behinderten, 1983
C160  	 Übereinkommen über Arbeitsstatistiken, 1985
C148  	 Übereinkommen über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Berufsgefahren infolge 		
	 von Luftverunreinigung, Lärm und Vibrationen an den Arbeitsplätzen, 1977
C162  	 Übereinkommen über Sicherheit bei der Verwendung von Asbest, 1986
C167  	 Übereinkommen über den Arbeitsschutz im Bauwesen, 1988
C161  	 Übereinkommen über die betriebsärztlichen Dienste, 1985
C176  	 Übereinkommen über den Arbeitsschutz in Bergwerken, 1999
C172  	 Übereinkommen über die Arbeitsbedingungen in Hotels, Gaststätten und ähnlichen 		
	 Betrieben, 1991
C170  	 Übereinkommen über Sicherheit bei der Verwendung chemischer Stoffe bei der 
	 Arbeit, 1990
C187  	 Übereinkommen über den Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz (2006)
	 MLC Seearbeitsübereinkommen, 2006
C189  	 Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte,2011 

1963

1964
1971
1971

1972
1973
1973
1973

1973

1974
1974
1975
1976
1976

1976
1978

1980

1981
1982
1988
1989

1991
1993

1993
1993
1994
1998
2006

2007

2010
2013
2013

Jahr der 
Ratifikation
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6	  Zusammenfassung und Perspektiven

Ausblick

Hätte Deutschland die bzw. einige Kernarbeitsnormen 
nicht ratifiziert, könnte man aufgrund der besonderen 
Bedeutung dieser acht Übereinkommen als grundle-
gende Regeln des Völkerrechts dennoch davon ausge-
hen, dass sie laut Grundgesetz unmittelbar anwendbar 
wären, denn Art. 25 des Grundgesetzes formuliert: „Die 
allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil 
des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und 
erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Be-
wohner des Bundesgebietes.“ Für die unternehmeri-
schen Sorgfaltspflichten, die laut der UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte gelten, gibt es also 
auch im Grundgesetz Anknüpfungspunkte – und damit 
allen Grund, an der Weiterentwicklung gesetzlicher 

Initiativen zur globalen sozialen Unternehmensverant-
wortung und -haftung zu arbeiten.

Themen weiterer ILO-Übereinkommen, die Deutsch-
land nicht ratifiziert hat (wie zum Beispiel das Überein-
kommen über Heimarbeit, Nr. 177), sind aber dennoch 
in Deutschland gesetzlich geregelt (Heimarbeitsgesetz 
von 1951). Macht dies eine Ratifizierung von ILO-Über-
einkommen, deren Anforderungen außerdem unter 
den gesetzlichen Anforderungen im deutschen Recht 
liegen können, nicht überflüssig? Nein, denn die Rati-
fizierung internationaler Übereinkommen kann auch 
für ein Industrieland wie Deutschland eine Garantie 
dafür schaffen, dass nationales Arbeitsrecht nicht mit 
dem Wechsel von Regierungen oder je nach Marktlage 
verwässert oder abgeschafft wird. 

Mit der Gründung der ILO vor fast 100 Jahren bewies die 
Staatengemeinschaft ihr gewachsenes Bewusstsein da-
für, dass sozialpolitische und arbeitsrechtliche Fragen 
nicht nur innenpolitische, sondern vielmehr internati-
onale Bedeutung haben. Als Meilenstein in der Formu-
lierung und Umsetzung internationalen Arbeitsrechts 
bildete die ILO damals die Antwort der Staaten auf die 
Herausforderungen durch Krieg, soziale Spaltungspro-
zesse und Revolution. Sie schufen eine Organisation, 
die mit Legislative (Internationale Arbeitskonferenz), 
Exekutive (Verwaltungsrat), einem Verwaltungsap-
parat (Internationales Arbeitsamt) und Kontroll- und 
Aufsichtsgremien (Sachverständigenausschuss, Kon-
ferenzausschuss, Ausschuss für Vereinigungsfreiheit) 
ausgestattet wurde. Durch sozialen Dialog zwischen 
Staaten, Arbeitgebergruppen und Arbeitnehmerver-
tretungen sollte sie zur Stabilisierung des Weltfriedens 
und sicheren Lebensbedingungen für die Beschäftig-
ten beitragen. 

In der Schaffung internationalen Arbeitsrechts liegt die 
Kernkompetenz der ILO. Neben den zentralen Grund-
lagendokumenten ist dieses Recht vor allem in den 
acht Kernarbeitsnormen, den vier Governance-Über-
einkommen und den zahlreichen technischen Über-
einkommen formuliert. Die Ratifizierung dieser Über-
einkommen durch die Mitgliedsstaaten macht diese 
zu nationalem Recht, in Deutschland zu Bundesrecht 
(Art. 59 Abs.2 GG). Die Kernarbeitsnormen gehören zu 
den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, was ihnen 
in Deutschland auch unabhängig von der Ratifizierung 
unmittelbar Geltung verschaffen würde (Art. 25 GG). 

Angesichts der bald 100-jährigen Geschichte dieser äl-
testen UN-Organisation fällt der Blick auf die realexis-
tierenden globalen Arbeitswelten allerdings ernüch-
ternd aus: Die Herausforderungen scheinen größer zu 
sein als die Erfolge, schlechte Arbeitsbedingungen und 
viele Formen von Arbeitsrechtsverletzungen sind nach 
wie vor Alltag. 

Der Blick auf die Arbeitsbedingungen weltweit fällt ernüch-
ternd aus – auch knapp 100 Jahre nach der Gründung der 
Internationalen Arbeitsorganisation, Foto: joydeep Mukher-
jee/ILO/Flickr.com

Kein Wunder also, dass eine Debatte, die schon an der 
Wiege der ILO geführt wurde, heute immer noch ak-
tuell ist: Die Debatte um die Schaffung verbindlichen 
internationalen Arbeitsrechts, dem sich die National-
staaten in ihrem nationalen Arbeitsrecht anzupassen 
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haben. Dass der ILO keine Durchgriffsrechte auf die 
staatliche Ebene gegeben wurden, es der freien Ent-
scheidung der Mitgliedsstaaten also überlassen bleibt, 
welches ILO-Recht sie ratifizieren, schränkt die Wirk-
samkeit der ILO ein. Andererseits war diese Beschrän-
kung vermutlich die einzige Chance, die ILO ins Leben 
zu rufen und später in das UN-System zu integrieren, 
welches das staatliche Souveränitätsprinzip anerkennt.
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass der Rechtset-
zungsprozess der ILO sich in den Jahren seit 1989 deut-
lich verlangsamt hat. Unter dem Druck der weltwirt-
schaftlichen Entwicklung seit den 1990er Jahren, dem 
Vormarsch des Neoliberalismus mit seinen Bemühun-
gen um Privatisierung und Deregulierung schrumpfte 
die Zahl der angenommenen ILO-Übereinkommen im 
Vergleich zur vorangegangenen Periode (1945-1989): 
Waren es zuvor im Durchschnitt mehr als zwei Über-
einkommen pro Jahr (und vor dem Zweiten Weltkrieg 
sogar mehr als drei pro Jahr), wird seit 1989 im Schnitt 
weniger als ein Übereinkommen pro Jahr angenom-
men. Es ist bereits vier Jahre her, dass die Internationale 
Arbeitskonferenz ein Übereinkommen angenommen 
hat. 

Im Fall bereits angenommener Übereinkommen sind 
außerdem innerhalb der ILO Konflikte über Interpreta-
tionen und Aufsichtskompetenzen aufgebrochen, wie 
an den Beispielen von Übereinkommen Nr. 158 (Been-
digung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitge-
ber) und Übereinkommen Nr. 87 (Vereinigungsfreiheit 
und Schutz des Vereinigungsrechts) gezeigt wurde (s. 
Kap. 2.4). 

Vielleicht ist die Fokussierung der ILO auf technische 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten und auf Pro-
gramme wie zum Beispiel das Better Work-Program5 

vor diesem Hintergrund verständlich: Je schwieriger es 
innerhalb der ILO wird, sich auf verbindliche Überein-
kommen zu einigen, desto eher ist man versucht, über 
unverbindlichere Instrumente doch noch zur Verbes-
serung von Arbeitsbedingungen beizutragen. 

Eine ähnliche Entwicklung kann man auf regionaler 
oder nationalstaatlicher Ebene in der Beschwörung 
freiwilliger sozialer Unternehmensverantwortung 
durch die Politik erkennen. Dabei sollte Kernkompe-
tenz der Politik doch gerade die Schaffung von Ver-
bindlichkeit sein. Ebenso liegt die Kernkompetenz der 
ILO in der Rechtssetzung und nicht in der Durchfüh-
rung von (Einzel-)Maßnahmen. Sie ist die Organisati-
on, die der fortschreitenden Globalisierung von Wert-
schöpfungsketten mit der Schaffung internationalen 
Arbeitsrechts begegnen kann, auf dessen Grundlage 
wiederum die nationalen Arbeitsgesetze und -institu-
tionen angepasst werden müssen. Sie ist die Organi-
sation, die jenseits nationalstaatlicher Interessen die 

Bestandteil des Better Work Programms sind regelmäßige 
Untersuchungen der Beschäftigten, Foto: ILO/Flickr.com

Formulierung von Arbeitsrechten von MigrantInnen 
vorantreiben und dem „Vormarsch“ (ILO 2015: 6) der 
informellen Arbeit mit ihrer Rechtssetzung entgegen-
treten kann. Sie muss weiter „rules of the game“ (Spiel-
regeln) formulieren und nicht lediglich „tools of the 
game“ (frei übersetzt: Hilfsmittel) bereitstellen (Hoffer 
2014: 240) und sollte zudem besser für die Umsetzung 
dieser Regeln sorgen. Als Spielregeln sind die ILO-Über-
einkommen aber – bei allen genannten Ambivalenzen 
oder Schwächen – zentrale Instrumente auch für die 
Arbeit von Gewerkschaften und Zivilgesellschaft beim 
Bemühen um bessere Arbeitsbedingungen für die welt-
weit Beschäftigten.

Der Blick auf die Strukturen der ILO hat Probleme aufge-
zeigt, die die Umsetzung existierender und die Annah-
me weiterer Übereinkommen behindern. Zu diesen ge-
hören die Struktur des Verwaltungsrats, die Schwächen 
in den Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten und – um 
es plakativ auszudrücken – die „Lähmung“ durch die 
Dreigliedrigkeit.

5	Better Work ist ein Partnerschaftsprogramm zwischen der ILO und der In-
ternationalen Finanzgesellschaft, Mitglied der Weltbank-Gruppe. Das Pro-
gramm bringt verschiedene Interessengruppen zusammen – Regierungen, 
Markenunternehmen, Fabrikbesitzer, Gewerkschaften und Beschäftigte – um 
Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie zu verbessern und den Sek-
tor wettbewerbsfähiger zu machen. Better Work ist aktuell in sieben Ländern 
tätig: Ägypten, Bangladesch, Haiti, Indonesien, Jordanien, Kambodscha, Ni-
caragua und Vietnam (vgl. Better Work 2017: o.p.). Kritisch zu den Wirkungen 
des Vorläuferprogramms Better Factories-Programms in Kambodscha vgl. 
Ferenschild 2013: 73-76
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Verwaltungsrat reformieren

Derzeit sitzen als ständige Mitglieder im Verwaltungs-
rat ökonomisch bedeutende Staaten, die einen erheb-
lichen Teil des ILO-Budgets finanzieren. Ob sie zumin-
dest alle Kernarbeitsnormen ratifiziert haben, spielt 
für ihre Mitgliedschaft im Verwaltungsrat keine Rolle. 
Das sollte sich ändern, wenn man die Kernkompetenz 
der ILO – die Rechtssetzung – stärken will. Ständiges 
Mitglied im Verwaltungsrat der ILO sollten deshalb 
nur Staaten werden können, die mindestens alle Kern-
arbeitsnormen und alle Governance-Übereinkommen 
ratifiziert haben.

Erklärungspflicht einführen

Ratifiziert ein Mitglied ein ILO-Übereinkommen, unter-
liegt es einer regelmäßigen Berichtspflicht. Was aber 
passiert, wenn ein Mitglied ein ILO-Übereinkommen 
nicht ratifiziert? Jeder Mitgliedsstaat sollte seinen Bür-
gerInnen erklären müssen, warum es ein bestimmtes 
Übereinkommen nicht ratifiziert. Eine solche Erklä-
rungspflicht könnte das Thema Arbeitsrechte im poli-
tischen Diskurs der Mitgliedsstaaten stärken sowie die 
Möglichkeit der Bevölkerungen, ihre Regierungen bei 
der Umsetzung internationalen Arbeitsrechts zu kont-
rollieren.

Dreigliedrigkeit – eine Stärke?

Die dreigliedrige Struktur, die die ILO-Gremien durch-
zieht, wird nahezu unisono als ihre große Stärke und 
Zeichen ihrer demokratischen Verfasstheit gewertet. 
Ob das auch in Zukunft so bewertet werden kann, ist 
allerdings offen. Mehrere Aspekte stellen dies infrage:
Erstens verschärft die anhaltende Kritik der Arbeit-
gebergruppe an der Autorität des Sachverständigen-
ausschusses, Übereinkommen zu interpretieren, die 
Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerlager in der ILO und droht, das Aufsichts-
system der ILO zu lähmen. Zwei Entwicklungen ste-
hen vermutlich im Hintergrund dieses Konflikts: Zum 
einen wächst im globalen öffentlichen Bewusstsein 
die Aufmerksamkeit für Arbeitsrechtsverletzungen in 
globalen Wertschöpfungsketten. Ob es die Verhaltens-
kodizes von Unternehmen sind, mit denen sie auf diese 
gestiegene Aufmerksamkeit reagieren, oder interna-
tionale Initiativen wie die UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte (UNGP), die Unternehmen-
sinitiative Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
oder die Multistakeholder-Initiative Fair Wear Founda-
tion (FWF) – sie alle beziehen sich auf die ILO-Überein-
kommen und argumentieren mit diesen in Konfliktfäl-
len. Je wichtiger aber die ILO und ihre Übereinkommen 
als internationales Instrument werden, desto schärfer 
wird die Auseinandersetzung um die Interpretation 

und Überwachung der einzelnen Übereinkommen. 
Zum anderen muss in der Phase nach dem Kalten Krieg 
die Arbeitnehmerseite nicht mehr durch soziale Zu-
geständnisse an das kapitalistische Wirtschaftssystem 
gebunden werden, da es keine reale Systemkonkurrenz 
mehr gibt. Eine entscheidende politische Rahmenbe-
dingung, die in der Phase des Kalten Krieges zu (aus 
Arbeitnehmersicht) anspruchsvollen Übereinkommen 
beitrug, ist damit weggefallen. Die unterschiedlichen 
Interessen in der ILO prallen nun deutlicher aufeinan-
der. Die Arbeitnehmerseite droht dabei den Kürzeren 
zu ziehen: Mitgliederschwund in Ländern, in denen 
Gewerkschaften traditionell stark waren, Restriktionen 
für freie gewerkschaftliche Organisierung in vielen 
ILO-Mitgliedsstaaten sowie immer mehr Menschen in 
informellen, unsicheren Arbeitsverhältnissen, die ge-
werkschaftlich noch schwieriger zu organisieren sind 
als die Beschäftigten in den „formellen“ bzw. „Norma-
larbeitsverhältnissen“ erschweren die Durchsetzung 
ihrer Positionen zusätzlich.6

Zweitens leidet das dreigliedrige System an der Rele-
vanz des Nationalstaatsprinzip. Arbeitnehmerinteres-
sen werden durch nationale Organisationen in der ILO 
vertreten, die zudem von ihren jeweiligen Regierungen 
nominiert werden. Angesichts globaler Wertschöp-
fungsketten müsste internationalen Gewerkschaftsver-
bänden (und Arbeitgeberverbänden) eine eigenständi-
ge Rolle zukommen.

Drittens haben längst zivilgesellschaftliche Gruppen 
das Thema Arbeitsrechte aufgegriffen und in diesem 
Bereich an Bedeutung gewonnen. In Ländern, in denen 
freie Gewerkschaften schwach, gar nicht vorhanden 
oder bedroht sind, sorgen sie zumindest dafür, dass 
die Beschäftigten nicht ungehört bleiben, wenn sie 
über Missstände klagen und unorganisiert Aktionen 
gegen Arbeitsrechtsverletzungen durchführen. Die 
Zivilgesellschaft stärkt außerdem oft die Stimmen von 
Beschäftigten, die (wie Hausangestellte, Heimarbeite-
rinnen, WanderarbeiterInnen oder informell Beschäf-
tigte) kaum Zugang zu Gewerkschaften haben. Bei der 
Annahme des Übereinkommens Nr. 189 über men-
schenwürdige Arbeit für Hausangestellte erwies sich 
die strategische Allianz zwischen Gewerkschaften und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als fruchtbar. 
Bei diesen ist es erstmalig gelungen, zivilgesellschaftli-
che Organisationen in größerem Maße in die Verhand-
lungsstruktur der ILO einzubetten. Eine gute weitere 
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6	Mayer-Ahuja 2017 erläutert die Parallelen und Unterschiede zwischen prekä-
rer Arbeit und Normalarbeitsverhältnis in Deutschland (bzw. dem Globalen 
Norden) einerseits, informeller und formeller Arbeit in Indien (bzw. dem Glo-
balen Süden) andererseits sehr anschaulich.
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Gelegenheit für diese strategische Partnerschaft bietet 
der aktuelle ILO-Schwerpunkt der Förderung von guter 
Arbeit in globalen Wertschöpfungsketten. Die Zivilge-
sellschaft kann hier vor allem die Perspektive der nur 
schwer gewerkschaftlich zu organisierenden informell 
Beschäftigten und ArbeitsmigrantInnen einbringen. 

Viertens scheint die dreigliedrige Struktur ungeeignet 
zu sein, auf die drängende Frage der Zukunftsfähigkeit 
menschlichen Wirtschaftens und Arbeiten adäquat 
einzugehen. Zahlreiche, teils arbeitsintensive Wirt-
schaftsbereiche wie die Automobilproduktion, der Erd-
ölsektor oder der Rüstungssektor sind nicht zukunfts-
fähig. Sie verbrauchen nicht erneuerbare Ressourcen 
in einem vorher nicht gekannten Ausmaß. Hier kann 
es nicht nur darum gehen, die Beschäftigung in diesen 
Sektoren rechtlich abzusichern, sondern alternative, 
zukunftsfähige Wirtschaftsformen zu entwickeln, die 
Mensch und Umwelt achten und schützen. 

In sozialer Hinsicht hat die ILO schon in ihren Grün-
dungsdokumenten ein über die alltägliche Verwer-
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> Bericht des Vorstands

tigten beitragen. Angesichts der bald 100-jährigen 
Geschichte dieser ältesten UN-Organisation fällt der 
Blick auf die realexistierenden globalen Arbeitswelten 
allerdings ernüchternd aus: Die Herausforderungen 
scheinen größer zu sein als die Erfolge, schlechte Ar-
beitsbedingungen und viele Formen von Arbeitsrechts-
verletzungen sind nach wie vor Alltag.

Ist die Mission der ILO also gescheitert? 

Mit der Gründung der ILO vor fast 100 Jahren bewies die
Staatengemeinschaft ihr gewachsenes Bewusstsein da-
für, dass sozialpolitische und arbeitsrechtliche Fragen
nicht nur innenpolitische, sondern vielmehr internati-
onale Bedeutung haben. Als Meilenstein in der Formu-
lierung und Umsetzung internationalen Arbeitsrechts
bildete die ILO damals die Antwort der Staaten auf die
Herausforderungen durch Krieg, soziale Spaltungspro-
zesse und Revolution. Sie schufen eine Organisation, 
die mit Legislative (Internationale Arbeitskonferenz), 
Exekutive (Verwaltungsrat), einem Verwaltungsap-
parat (Internationales Arbeitsamt) und Kontroll- und 
Aufsichtsgremien (Sachverständigenausschuss, Kon-
ferenzausschuss, Ausschuss für Vereinigungsfreiheit) 
ausgestattet wurde. Durch sozialen Dialog zwischen
Staaten, Arbeitgebergruppen und Arbeitnehmerver-
tretungen sollte sie zur Stabilisierung des Weltfriedens
und sicheren Lebensbedingungen für die Beschäf-
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